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Ob in die Berge oder an die See:  
Reisen mit dem Rollator  
müssen gut organisiert werden. 15

Ein guter Schlaf ist  
wichtig, Schäfchen zählen  
hilft nicht immer.  

Bitte beachten Sie auch die beiden beigefügten Über-
weisungsträger. Hinweis: Dieses Heft enthält eine Bei-
lage der Deutschen Fernsehlotterie. Wir bitten um  
Beachtung.
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allen, die die Verkündigung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zu den Verfas-
sungsbeschwerden gegen den § 217 StGB am 26. 2. 2020 in Karlsruhe miterlebten, wird 
dieser Tag unvergesslich bleiben. Das Urteil übertraf alle Erwartungen – man traute sei-
nen Ohren nicht. Nicht nur hat das Bundesverfassungsgericht mit 
der Aufhebung des im November 2015 eingeführten Verbots der 
auf Wiederholung angelegten Hilfe zur Selbsttötung einen zutiefst 
reaktionären Anschlag auf das individuelle Selbstbestimmungs-
recht abgewehrt. Es hat auch mit einer weltweit einmaligen Deut-
lichkeit ein Grundsatzurteil gefällt, das das Selbstbestimmungs-
recht als Kern der Menschenwürdegarantie herausstellt und es 
dem Staat verbietet, zur Abwehr wirklicher oder vermeintlicher ge-
sellschaftlicher Risiken in Handlungen hineinzuregieren, mit de-
nen – mit der griffigen Formulierung des Gerichts – der Einzelne 
seine „personale Individualität, Identität und Integrität“ wahrt. 
Nicht nur sich selbst zu töten ist Privatsache, sofern dem Entschluss dazu keine Fehl-
wahrnehmungen, äußerer Druck oder krankhafte Ursachen zugrunde liegen, sondern 
auch, dazu freiwillig angebotene Hilfe in Anspruch zu nehmen. So hatte bereits zuvor 
der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte geurteilt, und so gilt es seit dem 
27.2.2020 auch in Deutschland.  
 
Unerwartet war nicht zuletzt die Entschiedenheit, mit der das Gericht den Vorrang des 
Selbstbestimmungsrechts von der Situation unabhängig machte, in der es wahrge-
nommen wird. Wie bei der Patientenverfügung soll es auch bei der Freiheit zum Tode 
durch Freitod, solange die Entscheidung dazu informiert, wohlerwogen, ernsthaft und 
dauerhaft ist, keine „Reichweitenbeschränkung“ geben. Es soll allein Sache des Be-
troffenen sein, aufgrund seiner ureigensten Wertmaßstäbe darüber zu urteilen, wieviel 
ihm sein voraussichtliches weiteres Leben wert ist. Lediglich die Strenge der noch ge-
setzlich zu fixierenden Verfahrensregeln soll der jeweiligen Situation angepasst werden 
können.  
 
Das Selbstbestimmungsrecht bedarf wie alle anderen Freiheitsrechte der „Effekti-
vierung“: Es muss Sorge dafür getragen werden, dass das in abstracto eingeräumte 
Recht auch in concreto in Anspruch genommen werden kann. Genau diese Perspek-
tive hat das Gericht in seinem Urteil eingenommen. Es hat sich nicht mit Abstraktionen 
zufriedengegeben, sondern durchweg gefragt, wie weit der Einzelne eine realistische 
Chance hat, sein Selbstbestimmungsrecht in einer existenziellen Notlage wahrzuneh-
men. Sein Befund: Diese Chance bestand mit dem § 217 StGB nicht.  
 
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre! 

Liebe Leserinnen und Leser,
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Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter Birnbacher  
Präsident der DGHS e. V.
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Darüber hinaus hat das Bundesver-
fassungsgericht festgestellt, dass  

Suizidhelfer, soweit sie Suizidhilfe im 
Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit er-
bringen möchten (Ärzte, Rechtsan-
wälte), durch § 217 StGB in ihrem 
Grundrecht auf Berufsfreiheit (Artikel 
12 Absatz 1 GG) und in ihrer allgemei-
nen Handlungsfreiheit (Artikel 2 Absatz 
1 GG) verletzt sind. 

Wie ich bereits unmittelbar nach der 
Urteilsverkündung am 26.2.2020 festge-
stellt habe, muss das Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts als eine Sternstunde 
des Verfassungsrechts gewertet werden. 
Das Urteil vom 26.2.2020 ist in seinen 
zentralen Aussagen von historischer 
Tragweite und wird über die Grenzen 
Deutschlands hinaus Wirkkraft entfal-
ten. Ich möchte die Tragweite dieses Ur-
teils, das im Wesentlichen den alten 
Rechtszustand in Deutschland vor 2015 
wiederhergestellt hat, an fünf Punkten 
kurz darstellen: 

 

1.  Der Staat und die Gesellschaft ha-
ben dem Einzelnen, wenn er sein 

Leben wohlüberlegt und freiverantwort-
lich beenden möchte, keine Vorgaben 
darüber zu machen, wann, wie und unter 
welchen Voraussetzungen er dies zu tun 
hat. Dabei erstreckt sich das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht auch auf die Frei-

Urteil auch konkrete Auswirkungen auf 
den Bilanz- bzw. Alterssuizid, der nach 
den obigen Feststellungen ebenfalls 
zwingend zu respektieren ist. Damit hat 
das Bundesverfassungsgericht die in der 
Schweiz und in den Niederlanden der-
zeit erbittert geführte Debatte über den 
Alterssuizid in Deutschland vorwegge-
nommen und bereits dem Grundsatz 
nach beantwortet.  

 
Zwar steht es dem Gesetzgeber frei, 

ein prozedurales Sicherungskonzept zu 
entwickeln (Rdnr. 340), er hat aber nicht 
mehr die Möglichkeit, die Zulässigkeit 
der Suizidhilfe irgendwelchen materiel-
len Kriterien zu unterwerfen (z. B. 
schwere oder unheilbare Krankheit etc.).  

Der Gesetzgeber kann lediglich im 
Rahmen des von ihm zu entwerfenden 
prozeduralen Sicherungskonzepts Vor-
gaben im Hinblick auf die Aufklärungs-
voraussetzungen und die Freiverantwort- 
lichkeit des Suizidwilligen entwickeln. 

Es geht mithin, um dies klarzustellen, 
nicht um die Entscheidungsfähigkeit, 
denn diese ist grundsätzlich zu unter-
stellen, es sei denn, dass Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, dass der Suizidwillige  
z. B. aufgrund einer bestimmten psychi-
schen Erkrankung bzw. einer fortge-

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem grundlegenden 
Urteil vom 26.2.2020 das vom Bundestag 2015 beschlossene 
Verbot der geschäftsmäßigen, sprich wiederholten Förderung 
der Selbsttötung gemäß § 217 StGB aufgrund seiner Verfas-
sungswidrigkeit für nichtig erklärt. Es hat aus dem allgemeinen 
Persönlichkeitsrecht in Artikel 2 Absatz 1 und der Gewährleistung 
der Menschenwürde in Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz (GG) nicht 
nur das Recht auf selbstbestimmtes Sterben abgeleitet, sondern 
auch das Recht, die von Ärzten und Sterbehilfevereinen ange-
botene Hilfe zum Suizid in Anspruch zu nehmen. Damit, so das 
Bundesverfassungsgericht zutreffend, korrespondiert das Recht 
der Ärzte, Rechtsanwälte und Sterbehilfevereine, Suizidhilfe an-
bieten zu dürfen.  
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heit, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen 
und sie, soweit sie angeboten wird, in 
Anspruch zu nehmen (siehe Urteil vom 
26. Februar 2020 2 BvR 2347/15, 2 BvR 
2527/16, 2 BvR 2354/16, 2 BvR 1593/16, 
2 BvR 1261/16, 2 BvR 651/16, Rand-
nummer = Rdnr. 208). 
 

2. Für die Erbringung von Suizid-
hilfe bedarf es – entgegen dem Ur-

teil des Bundesverwaltungsgerichts vom 
2.3. 2017 – keiner schweren oder unheil-
baren Krankheitszustände mehr, und sie 
ist auch nicht auf bestimmte Lebens- 
und Krankheitsphasen beschränkt 
(Rdnr. 210). Dies bedeutet, dass ein su-
izidwilliger Mensch, unter der Voraus-
setzung, dass sein Suizidwunsch nicht 
nur vorübergehend und freiverantwort-
lich ist, auch faktisch die Möglichkeit er-
halten muss, ein tödlich wirkendes Be-
täubungsmittel, z. B. Natrium-Pentobar- 
bital, erwerben zu können, um sich – zur 
Not mit der Hilfe eines Dritten – sicher 
und schmerzfrei suizidieren zu können. 
Das Urteil des Bundesverfassungsge-
richts hat damit konkrete Auswirkungen 
auf die beim Bundesinstitut für Arznei-
mittel und Medizinprodukte (BfArM) 
gestellten Anträge auf Erlaubnis zum 
Erwerb von 15 g Natrium-Pentobarbital 
zum Zweck der Selbsttötung. Darüber 
hinaus hat das hier in Rede stehende 
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Zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Suizidhilfe (§ 217 StGB) 
Eine Sternstunde des Verfassungsrechts

Dr. Erika Preisig und Prof. Robert 
Roßbruch waren rechtzeitig im Ge-
richtsgebäude erschienen. 



schrittenen Demenz nicht mehr ent-
scheidungsfähig ist, sondern lediglich um 
eine wie auch immer geartete Prüfung 
der Freiverantwortlichkeit. 

Nach der Auffassung des Bundesver-
fassungsgerichts könnte der Gesetzgeber 
vor dem beabsichtigten Suizid mit Hilfe 
eines Dritten die Durchführung eines 
Aufklärungsgesprächs bzw. eine vorher-
gehende Beratung regeln. Eine solche 
Beratung darf jedoch aus unserer Sicht 
nicht verpflichtend und sie muss ergeb-
nisoffen sein. Ob und wie umfangreich 
eine solche Beratung sein sollte, muss 
jedoch nach unserem Dafürhalten an 
der jeweiligen Lebenssituation des Sui-
zidwilligen festgemacht werden. 

Im Hinblick auf die Freiverantwort-
lichkeit könnte der Gesetzgeber je nach 
Lebenssituation unterschiedliche Anfor-
derungen an den Nachweis der Ernst-
haftigkeit und Dauerhaftigkeit eines Su-
izidwillens stellen, wobei das Kriterium 
der Dauerhaftigkeit grundsätzlich dazu 
geeignet ist, die Ernsthaftigkeit eines Su-
izidwunsches nachzuvollziehen zu kön-
nen (Rdnr. 244). 

Entscheidend bei alldem ist jedoch, 
dass, nach der zutreffenden Feststellung 
des Bundesverfassungsgerichts, jede re-
gulatorische Einschränkung der assistier-
ten Selbsttötung sicherzustellen hat, dass 
sie dem verfassungsrechtlich geschützten 
Recht jedes Menschen, mit Hilfe eines 
Dritten aus dem Leben zu scheiden, 
„auch faktisch hinreichenden Raum zur 

Entfaltung und Umsetzung belässt“ 
(Rdnr. 341). 

 

3. Eine Pflicht zur Inanspruchnahme 
palliativmedizinischer Behand-

lung besteht – entgegen dem Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 2.3. 
2017 – nicht. Die Entscheidung für die 
Beendigung des eigenen Lebens um-
fasst, sofern sie frei sowie in Kenntnis 
und unter Abwägung aller relevanten 
Umstände gefasst worden ist, zugleich 
die Entscheidung gegen bestehende Al-
ternativen (Rdnr. 299). Auch diese Fest-
stellung des Bundesverfassungsgerichts 
hat konkrete Auswirkungen auf die der-
zeitige Ablehnungspraxis der Anträge 
durch das BfArM. Denn die Antrags-
ablehnung wurde regelmäßig damit be-
gründet, dass der Antragsteller/die An-
tragstellerin bestehende palliativmedi- 
zinische Angebote nicht wahrgenom-
men habe. 

 

4.Das Bundesverfassungsgericht 
deutet in seinem Urteil an, dass es 

das berufsrechtliche Verbot der ärzt-
lichen Suizidhilfe verfassungsrechtlich 
für bedenklich hält und schlägt daher 
„eine konsistente Neuausrichtung des 
Berufsrechts der Ärzte und der Apo-
theker“ vor (Rdnr. 341). Die DGHS be-
grüßt dies ausdrücklich. 
 

5. Das Bundesverfassungsgericht 
deutet ebenfalls an (Rdnr. 341), 

dass es das Betäubungsmittelrecht für 
überarbeitungs- bzw. für anpassungsbe-
dürftig hält. Auch diese Feststellung hat 
konkrete Auswirkungen auf die An-
tragsverfahren vor dem BfArM. Dies 
bedeutet beispielsweise für die Verfah-
ren auf Erlaubnis zum Erwerb von Na-
trium-Pentobarbital und im Hinblick auf 
den Vorlagebeschluss des Verwaltungs-
gerichts Köln vom 19.11.2019, der der-
zeit beim Bundesverfassungsgericht an-
hängig ist, dass eine große Chance 
besteht, dass das Bundesverfassungsge-
richt die einschlägige Rechtsnorm des 
Betäubungsmittelgesetzes (§ 5 Abs. 1 Nr. 
6 BtMG) ebenfalls für verfassungswidrig 
erachten und für nichtig erklären wird. 
Damit hätten Suizidwillige erstmals in 
Deutschland die Möglichkeit, an ein si-
cheres und schmerzfreies tödlich wir-
kendes Betäubungsmittel zu kommen. 

Der Andrang im Gerichtssaal war groß, neben den Beschwerdeführern waren Bundestagsabgeordnete und viele Interessierte 
erschienen. 

DGHS-Präsident Professor Dr. Dr. 
h. c. Dieter Birnbacher (Mitte), hier 
mit Helga Liedtke (li.), verfolgte die 
Urteilsverkündung gespannt. 
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Von den ersten praktischen Auswir-
kungen des hier in Rede stehenden Ur-
teils des Bundesverfassungsgerichts 
kann ich insofern berichten, als sich bei 
der DGHS bereits Ärzte gemeldet und 
ihre Bereitschaft signalisiert haben, ärzt-
liche Assistenz bei einem wohlüberleg-
ten und freiverantwortlichen Suizid leis -
ten zu wollen.  

Solange wir jedoch ein derart restrik-
tives ärztliches Berufsrecht haben, das 
in den meisten Landesärztekammerbe-
zirken den Ärzten verbietet, Suizidas -
sistenz leisten zu können, solange wer-
den zum Suizid bereite Menschen, die 
ihr Leiden als unerträglich empfinden, 
auf sog. Sterbehilfeorganisationen zu-
rückgreifen müssen. Die verfasste Ärz-
teschaft ist daher aufgefordert, ihr dies-
bezügliches Standesrecht in eine 
verfassungskonforme Form zu bringen, 
indem sie den unserer Ansicht nach ver-
fassungswidrigen § 16 Satz 3 der (Mus-
ter-)Berufsordnung für die in Deutsch-
land tätigen Ärztinnen und Ärzte 
ersatzlos streicht, damit Ärzte und Ärz-

Sonja Kanczik, DGHS-Mitglied und erkrankt an Multipler 
Sklerose, stellte uns ein Schreiben an den früheren Bundes-
gesundheitsminister zur Verfügung, das wir nachfolgend ab-
drucken dürfen: 
 
DEUTSCHER BUNDESTAG 
Hermann Gröhe, MdB 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

                       
12.2.2020 

 
Sehr geehrter Herr Gröhe,  
ein paar persönliche Worte an Sie, als ehemaligen Gesund-
heitsminister, von einer körperlich durch MS schwer Be-
troffenen, kurz vor der Urteilsverkündung des Bundesver-
fassungsgerichtes bezüglich des § 217. 
Stellen Sie sich mal vor, Sie wachen eines Tages auf und Ihr 
rechter Arm ist taub, Sie können nicht mehr tippen, auch 
keinen Stift mehr halten, später die Diagnose (progrediente 
Multiple Sklerose). Noch später sitzen Sie mit Pampers im 
Bundestag, – Ihr Sitznachbar rümpft die Nase –, Sie können 
auch nicht mehr laufen, das Leben im Rollstuhl ist erst der 
Anfang, noch später liegen Sie eingekotet mit Schmerzen 
im Bett, wundgelegen und sprechen können Sie auch nicht 
mehr. Ihren spärlicher werdenden Besuch sehen Sie doppelt 

oder auch gar nicht mehr. Sie liegen blind, stumm und ein-
gekotet jahrelang im Bett, Heilung gibt es sowieso nicht, 
aber auch stoppen lässt sich dieser Abbau nicht, gefangen 
im eigenen Körper. 
Sie wünschen sich als mündiger Mensch endlich Frieden, 
einen selbstbestimmten, würdigen Tod, aber da Sie Deut-
scher und kein Schweizer, Holländer oder Belgier sind, steht 
Ihnen jahrelanges Siechtum bevor, das auch Ihre Familie 
psychisch und finanziell belastet und ruiniert, bis Ihre An-
gehörigen weinend zusammenbrechen und sich in letzter 
Hoffnung an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Me-
dizinprodukte wenden, um die Herausgabe des tödlich wir-
kenden Medikaments Natrium-Pentobarbital für Sie zu be-
antragen, wie es das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig 
2017 in seinem Urteil bestimmt hat. Die Behörde würde 
auch Ihnen, Herr Gröhe, die Herausgabe des Mittels versa-
gen, da Sie dies selbst, drei Tage nach der Urteilsverkündung 
in Leipzig, angeordnet hatten. 
Je nachdem wie das Urteil zum § 217 ausfällt, behalte ich 
mir vor, einen Antrag auf Herausgabe von Natrium-Pento-
barbital beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte zu stellen. 
Sehr geehrter Herr Gröhe, ich bin gespannt auf Ihren Ant-
wortbrief! 
Mit freundlichen Grüßen 
Sonja Kanczik 

tinnen auch in unserem Land Suizidhilfe 
leisten können, wenn sie es wollen, ohne 
befürchten zu müssen, dass ihnen stan-
desrechtliche Sanktionen drohen.  

Mit der am 2. März präsentierten 
neuen Kooperation zwischen der DGHS 
und DIGNITAS Schweiz sowie DIG-
NITAS (Sektion Deutschland) haben 
wir den ersten Schritt getan, um im Be-
reich der Suizidversuchsprävention eine 
ergebnisoffene Beratung, Schluss. 
PUNKT (www.schluss-punkt.de), anzu-
bieten und unsere gemeinsamen, aber 
vor allem unsere unterschiedlichen Ex-
pertisen zu bündeln, um diese wirkmäch-
tiger als vor 2015 umzusetzen und zur 
Geltung zu bringen.  

Ich möchte abschließend all jenen in 
der DGHS herzlich danken, die durch 
ihr Engagement oder ihre Bereitschaft, 
trotz schwerer Krankheit die Mühen 
langwieriger Gerichtsverfahren auf sich 
zu nehmen, oder durch ihre Prozesskos -
ten-Spende diesen großartigen Erfolg 
erst möglich gemacht haben. Nun gilt es, 
mit aller Kraft auch das ärztliche Be-

rufsrecht und das Betäubungsmittelrecht 
in eine verfassungskonforme Ausgestal-
tung zu bringen, um den Suizid und die 
Hilfe hierzu auch faktisch zu einer 
gleichberechtigten Option innerhalb ei-
ner Vielfalt von Alternativen am Lebens- 
ende werden zu lassen.  

Prof. Robert Roßbruch 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spenden-Aufruf 
Wenn Sie die DGHS für die bisherigen 
und voraussichtlich weiteren Prozesse 
vor Gericht unterstützen möchten, 
freuen wir uns. Dieser Ausgabe der HLS 
ist ein Überweisungsträger „Spende Pro-
zesskosten“ beigelegt.  
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Das Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts vom 26.2.2020 ist als pdf 
bei der Geschäftsstelle oder unter 
folgendem Link abrufbar:  
https://www.bundesverfassungsge-
richt.de/SharedDocs/Entscheidun-
gen/DE/2020/02/rs20200226_2bvr23
4715.html 

Brief an den früheren Bundesgesundheitsminister, Hermann Gröhe
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E s war ein bisschen gepokert. Würde 
die DGHS bei einer Pressekonfe-

renz nur wenige Tage nach dem Gerichts- 
urteil wirklich jubeln können? Oder 
würde ein uneindeutiger Richterspruch 
für die Presse zu interpretieren sein? In 
jedem Fall wurde die Hauptstadtpresse 
bereits eine gute Woche vor dem Ur-
teilsspruch zu einer Pressekonferenz ins 
Tagungszentrum der Berliner Presse-
konferenz, wo auch die Bundesregie-
rung regelmäßig Neues kundtut, in der 
Berliner City eingeladen. Die Vorberei-
tungen für die gemeinsame Beratungs-
stelle liefen bereits seit Wochen unter 
größter Diskretion. Es wurde aufgrund 
eines entsprechenden Präsidiumsbe-
schlusses eine neue Website layoutet, 
die 0800-Telefonnummer angemeldet 
und das Konzept für Schluss.PUNKT 
entwickelt. Kaum war das Urteil verle-
sen, war allen Verantwortlichen klar: 
Schluss.PUNKT, die neue gemeinsame 
Beratungsstelle von DGHS und Digni-
tas, kann der Öffentlichkeit vorgestellt 
werden. Zur Pressekonferenz am Mon-
tag, dem 2. März, war das Medieninte-
resse noch fast genauso groß wie am Tag 
der Urteilsverkündung selbst, als die 

nen in der taz, im Deutschen Ärzteblatt, 
im Neuen Deutschland, der Zeit und im 
Focus.                                                    we  

Beratungsstelle startete wenige Tage nach Gerichtsurteil

Präsidiumsmitglieder Birnbacher, Roß-
bruch und Schmid eine Stellungnahme 
nach der anderen in Mikro, TV-Kamera 
oder Schreibblock abgegeben hatten.  

Zehn Minuten vor Beginn wurde Ro-
bert Roßbruch bereits für die „Tages-
schau“ (14-Uhr-Ausgabe) interviewt, die 
anderen Reporter/innen warteten im Ta-
gungsraum. Roßbruch erläuterte noch-
mals die historische Dimension des Ur-
teils, die meisten Nachfragen galten der 
neuen Beratungsstelle. Berichte erschie-

Start für Schluss.PUNKT von DGHS  
und Dignitas 

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz stellten Ludwig A. Minelli, Prof. Robert Roßbruch und Sandra Martino, am 2. März das 
neue Beratungstelefon Schluss.PUNKT vor. 

Die ARD-Tagesschau berichtete noch am selben Tag von der Pressekonferenz. 

07
B

ild
: D

G
H

S
/O

liv
er

 K
irp

al
; S

cr
ee

ns
ho

ts
: D

G
H

S

Schluss.PUNKT  
ist zurzeit Montag bis Freitag,  
jeweils 12 bis 14 Uhr,  
unter Tel. 08 00 / 80 22 400  
kostenfrei erreichbar.  
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Nur wenige Tage nach dem Urteil 
lud die Humanistische Union zu 

einer Podiumsdiskussion zum Thema 
„Karlsruhe hat zum Verbot der ge-
schäftsmäßigen Sterbehilfe (§ 217 StGB) 
geurteilt – Was nun?“ Es diskutierten 
am Montag, 9. März, im Lichthof der 
Humboldt-Universität zu Berlin, Unter 
den Linden, Prof. Dr. Reinhard Merkel, 
Universität Hamburg, Mitglied im Deut-
schen Ethikrat, Prof. Dr. Steffen Augs-
berg, Universität Gießen, Bevollmäch-
tigter des  Bundestages im Verfahren 
zu § 217 StGB, Privatdozent (PD) Dr. 
med. Johann F. Spittler, Arzt, Psychiater, 
494 psychiatrische Gutachten zur Ent-
scheidungs-Kompetenz von Suizidenten, 
RA Prof. Robert Roßbruch, Vizepräsi-
dent der Deutschen Gesellschaft für 
Humanes Sterben, Erwin Kress, Präsident 
des Humanistischen Verbands Deutsch-
lands, Dr. Wieland Schinnenburg, FDP- 
Bundestagsabgeordneter, Mitglied des 
Gesundheitsausschusses. Die Moderation 
hatte Prof. Dr. Rosemarie Will, stv. Vor-
sitzende der Humanistischen Union. 
Und so konnte DGHS-Vizepräsident 
Professor Robert Roßbruch als einer 
der Podiumsteilnehmer vor vollem Haus 
sein Resumee ziehen: „Das Urteil geht 

weit über das hinaus, was wir uns erträumt 
hatten.“ Vor allem sei es nun neu, dass 
es gemäß dem Bundesverfassungsgericht 
keiner formalen Voraussetzung bedarf, 
um Suizidhilfe in Anspruch zu nehmen.  
 
„Eine Freigabe von NaP  
ist undenkbar“ 
Damit sei auch der so genannte „Al-
terssuizid“ mit Unterstützung denkbar. 
Diese Form des selbstbestimmten Le-
bensendes, allein mit der Begründung, 
lebenssatt zu sein, wird zurzeit als mög-
liche Variante in der Schweiz und den 
Niederlanden diskutiert. Strafrechtler 
Prof. Dr. Reinhard Merkel betonte, dass 
Natrium-Pentobarbital auf jeden Fall 
weiter reguliert bleiben wird. „Eine Frei-
gabe von NaP ist undenkbar“, so Merkel. 
Er nimmt an, dass eine Art Notstands-
ausnahme in ein neues Gesetz geschrie-
ben werden könnte. Der FDP-Bundes-
tagsabgeordnete Dr. Wieland Schinnen-
burg analysierte ebenfalls: „Wir brauchen 
neue Regelungen.“ Wie diese genau 
aussehen, konnte auch Prof. Dr. Steffen 
Augsberg noch nicht genau beschreiben. 
Er war einer der Hauptinitiatoren des  
§ 217 StGB gewesen und hält auch heute 
an der Überzeugung fest, dass das Gesetz 

Karlsruhe hat zum Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe geurteilt – Was nun?

Diskussionsveranstaltung in Berlin

DGHS-Vizepräsident Prof. Robert Roßbruch diskutierte über die Konsequenzen des Urteils mit Dr. J. Spittler, Prof. Dr. R. Mer -
kel, Prof. Dr. Rosemarie Will, Prof. Dr. S. Augsberg, Erwin Kress und Dr. W. Schinnenburg (MdB, FDP) von li. nach re.. 

im Kern richtig war und verfassungsge-
mäß. Dieser Einschätzung konnten sich 
Professor Roßbruch und die anderen 
Diskutanten keinesfalls anschließen. Es 
gebe einfach keine Beweise, dass sich 
alte Menschen reihenweise zur Inan-
spruchnahme von Suizidhilfe verleiten 
ließen, betonte Erwin Kress als Vertreter 
des Humanistischen Verbands. Er stellte 
Kernthesen eines eigenen Gesetzent-
wurfes vor, den der HVD ausgedruckt 
als „Suizidhilfekonflikt-Gesetz“ mitge-
bracht hatte. Der Psychiater und Gut-
achter Dr. Johann F. Spittler verwahrte 
sich gegen die immer wieder kolportierte 
These, dass nun Jugendliche mit Lie-
beskummer die Büros der Sterbehilfe-
vereine stürmen. „Das Argument ist 
Blödsinn.“ Ihm sei noch nie ein solcher 
Fall untergekommen. Allerdings erwartet 
er durchaus einen Dammbruch an Nach-
fragen, aber „gedrängt allenfalls von 
den Verhältnissen.“ Gemeint waren die 
Verhältnisse in Pflegeeinrichtungen und 
Heimen, denen Menschen nicht ausge-
liefert sein wollen. Wie auch immer ein 
neues Gesetz zur Regelung der Suizid-
hilfe aussieht, Professor Roßbruch kün-
digte an, dass man es mit Argusaugen 
ansehen werde.                    Wega Wetzel 
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Ich möchte den Streiterinnen und Streitern, vor allem un-
serem Vizepräsidenten, Herrn Robert Roßbruch, meinen 
allerherzlichsten Dank für die unermüdlichen Anstrengun-
gen und den Einsatz zur Abschaffung des § 217 aussprechen. 
Sicherlich liegen noch einige Hürden, vor allem, was das 
Betäubungsmittelgesetz etc. angeht, vor uns, um das Ziel 
für ein würdevolles Sterben zu ermöglichen. Doch die bis-
herigen Anstrengungen haben sich gelohnt und zum Erfolg 
geführt. Ich bin stolz, viele Jahre Mitglied dieser Gesellschaft 
zu sein.                                                   Brigitte S., per E-Mail 
 
Allen, die für unsere Freiheit und Souveränität gekämpft 
haben, danke ich von Herzen und mit Tränen! Ich danke 
den tapferen Patienten, Prof. Dr. Roßbruch und all den an-
deren, ich danke auch dem Bundesverfassungsgericht, das 
nicht über uns richtet, sondern sich für das Selbstbestim-
mungsrecht des Menschen einsetzt, das Recht, das erst un-
sere Würde ausmacht. Und ich danke all den Mitarbeiter/in-
nen in unserem Verein, und ich bin so glücklich! All die, die 
diese Entscheidung aus weltanschaulichen oder religiösen 
Gründen nicht mittragen können, bitte ich um Toleranz, so 
wie ich auch ihren Standpunkt toleriere. Sie haben sicher 
Gründe für Ihren Standpunkt, den Sie uns überzustülpen 
aber nicht das Recht haben. Wir haben auch gute Gründe. 
Lassen Sie uns menschlich und respektvoll mit- und neben-
einander leben! Glücklich!                Ursula L., per E-Mail 
 
Es ist geschafft, der § 217 StGB. gehört der Vergangenheit 
an! Sterbehilfe ist in Deutschland möglich! Welch‘ ein Erfolg 
für unsere Idee … Auf unsere Gesellschaft kommen neue 
Herausforderungen zu und es ist ein neues Kapitel in der 
Selbstbestimmung aufgeschlagen. Es ist viel zu tun – packen 
wir es an! Was das für uns und unsere Mitglieder bedeutet, 
werden wir bei den nächsten Treffen besprechen und dis -
kutieren. Freuen Sie sich mit uns und kommen Sie alle! 
Unser Dank gilt unserem unermüdlichen Vizepräsidenten 
Prof. Robert Roßbruch.                 Helmut Sch., per E-Mail 
 
Liebe Freunde von der DGHS, 
ich, wir sind glücklich über das zukunftsweisende Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts. Endlich wird die Selbstbestim-
mung freier Bürger ernst genommen! Ich möchte Ihnen, 
vor allem Prof. Roßbruch, von Herzen für das Engagement 
danken. Um meine Freude auch ganz konkret auszudrü -
cken, überweise ich Ihnen in den nächsten Tagen eine 
Spende von 400 €. Sie soll Dank sein und Sie unterstützen 
bei der mühseligen Arbeit, unsere Politiker daran zu hin-
dern, den Tenor des Urteils durch Verzögerungen und neue 
Randbedingungen zu verwässern. Und wenn es Ihnen dann 
noch gelingt, zur praktischen Umsetzung des Urteils we-
sentlich beizutragen, dann hätte die DGHS ihr Ziel erreicht! 
Mit dankbaren und hoffnungsvollen Grüßen 

Rainer v. B., per E-Mail 

Lieber Herr Prof. Roßbruch, 
auch wenn ich die Rechtsgeschichte schreibende Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts vom heutigen Tage im 
Ergebnis nicht teile – durch die umfangreiche Urteilsbe-
gründung will ich mich noch hindurcharbeiten – , so freue 
ich mich doch von Herzen vor allem für Sie! Nicht, weil ich 
die Juristerei für eine Art Wettkampf hielte, aus dem nicht 
zuletzt Sie hier als Sieger hervorgegangen sind. Stattdessen 
war und ist es meine tiefe Überzeugung, dass der Anwalts-
beruf mit einer Einstandspflicht einhergeht, also zutiefst 
parteiisch ist, indem er das rechtsstaatlich Vertretbare ein-
fordert. Und eben dies haben Sie ganz offensichtlich getan 
und haben Recht bekommen. Chapeau! 
Mit sehr herzlichen Grüßen 

Dr. jur. Sven G., per E-Mail  
 
Das deutsche Grundgesetz (GG) ist menschlicher als die 
deutsche Bundesregierung und die Mehrheit des deutschen 
Bundestages, die „ihrem Gewissen folgend“ mit dem § 217 
StGB (Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbst-
tötung) – „Lex Kusch“ – die Sterbewilligen und ihre Helfer 
für einen assistierten Freitod so verunsichert haben, dass 
die Menschen, die aus dem Leben scheiden wollten, sich – 
wie in früheren Zeiten – wieder aus der Höhe in die Tiefe 
oder vor einen Zug werfen, einen anderen unwürdigen Tod 
suchen mussten oder unter großem Leiden und Schmerzen 
starben.  

Dank des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes 
(BVerfG) vom 26.2.2020 erhält nun die Menschlichkeit des 
Grundgesetzes (GG) die ihm zustehende Bedeutung – denn 
das BVerfG hebt nicht nur den § 217 StGB auf und stellt so 
den Status quo ante wieder her. 

Das ist ein sehr gewichtiger Schritt – ein Donnerschlag – 
hin zu einer modernen, konsequent laizistischen Gesell-
schaftsordnung. Es ist ein sehr gewichtiger Schritt weg vom 
immer noch grassierenden Obrigkeitsdenken hin zu selbst-
verantwortlichen, selbstbewussten Bürgerinnen und Bür-
gern. Es ist jedermann überlassen, einer von ihm gewählten 
Gemeinschaft – wie die der römisch-katholischen Kirche 
in Deutschland, wie die der evangelisch-lutherischen Kirche 
Deutschlands – anzugehören und sich nach deren Moral-
kodex auszurichten: kein Schwangerschaftsabbruch, kein 
Freitod. Jedermann kann in diesen Fragen nach seinem Ge-
wissen entscheiden.  

Aber der deutsche Staat, seine Organe – d. h. die Minister, 
die Parlamentarier, die Beamten und die staatlichen Ange-
stellten (w./m.) haben diesem wegweisenden Entscheid ihres 
obersten deutschen Gerichts konsequent – ohne Wenn und 
Aber – zu gehorchen: „Das allgemeine Persönlichkeitsrecht 
gewährleistet das Recht, selbstbestimmt die Entscheidung 
zu treffen, sein Leben eigenhändig bewusst und gewollt zu 
beenden.“ 

 Jürg Walter M., per E-Mail 

Zu dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts erreichten uns  
zahlreiche Zuschriften, von denen wir hier eine Auswahl abdrucken:



Der Bundestag hat den Gesetzentwurf zur Einführung einer doppelten Widerspruchlösung abgelehnt. Die 
Abgeordneten entschieden sich am 16. Januar nach zweistündiger Debatte mehrheitlich für das Gesetz von 
einer Abgeordneten-Gruppe um Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), das die Organspendebe-
reitschaft erhöhen will und ein Online-Register einführt. 

Die Spende eines Organs bleibt auch künftig freiwillig. Ein entsprechen-
der Organspende-Ausweis (Ja oder Nein) und ein Hinweis in der Patien-
tenverfügung sollten selbstverständlich sein.

Organspende und Selbstbestimmungsrecht
DGHS-Präsident Professor Dr. Dr. h. c. Dieter Birnbacher zum Bundestagsbeschluss 
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ausdrücklich widersprochen haben, ge-
rechtfertigt sein könnte. Eine Wider-
spruchsregelung, so scheint es, kommt mit 
dem Selbstbestimmungsrecht nicht ei-
gentlich in Konflikt.  

Der Verfechter des Vorrangs des Selbst-
bestimmungsrechts vor allen Hilfsver-
pflichtungen hat aber einen triftigeren 
Grund, die Widerspruchsregelung bei der 
Organentnahme abzulehnen. Bei der Or-
ganentnahme wird in einem großen Anteil 
der Fälle mit den Vorbereitungen für die 
Organentnahme bereits vor Feststellung 
des Hirntods begonnen, nämlich wenn bei 
einem nicht mehr heilbaren Patienten alle 
Anzeichen dafür sprechen, dass der Hirn-
tod in Kürze eintreten wird oder bereits 
eingetreten ist. Diese vorbereitenden Maß-
nahmen dienen nicht mehr dem Organ-
spender, sondern dem Organempfänger. 
Diese Praxis ist auch sinnvoll, denn sie er-
höht die Chance, dass die nach Eintritt des 
Hirntods entnommenen Organe auf ge-
eignete Organempfänger übertragbar sind. 
Aber solange der Eintritt des Hirntods 
nicht abschließend festgestellt ist, fallen 

sie in die Lebenszeit des Organspenders 
und unterliegen damit den vollen Anfor-
derungen des Selbstbestimmungsrechts. 
Bei Patienten, die sich nicht ausdrücklich 
als Organspender erklärt haben, würden 
sie dem Recht, nicht ohne Einwilligung 
zum Nutzen anderer behandelt zu wer-
den, widersprechen.  

Für die Praxis ergeben sich zwei Folge-
rungen: Erstens sollte die Information 
über die Organspende realistischer wer-
den. Sie muss einschließen, dass bei Pa-
tienten, bei denen eine Organentnahme in 
Frage kommt, am Lebensende, aber noch 
zu Lebzeiten intensivmedizinische Maß-
nahmen ausschließlich zugunsten des Or-
ganempfängers vorgenommen werden. 
Zweitens sollte der Gesetzentwurf über 
das Organspenderegister so geändert wer-
den, dass Auskünfte über die Organspen-
debereitschaft bereits vor Feststellung des 
Hirntods erteilt werden können. Andern-
falls würden Patienten als potenzielle Or-
ganspender behandelt, die eine Organ-
spende ausdrücklich ausgeschlossen 
haben.

Das Recht auf freie Selbstbestimmung 
ist in Deutschland ein hochrangiges 

Grundrecht. Es folgt im Grundgesetz un-
mittelbar auf das die Liste der Grundrechte 
überwölbende Bekenntnis zur Achtung 
und zum Schutz der Menschenwürde. Ei-
nen ähnlich hohen Rang hat es in der Ethik 
der Medizin. Außer in Notfällen ist eine 
medizinische Behandlung grundsätzlich 
nur dann zulässig, wenn der Patient nach 
Informierung über Art, Zweck und Folgen 
der Behandlung in sie eingewilligt hat. 
Viele, die die Entscheidung des Bundestags 
gegen die Widerspruchsregelung bei der 
Organspende begrüßt haben, berufen sich 
u. a. auf dieses hochrangige Prinzip: Jeder 
sollte möglichst selbst entscheiden, ob nach 
Eintritt des Hirntods Organe entnommen 
werden dürfen oder nicht.  
 
Die Informationen sollten  
realistischer werden 
Aber dass eine Organentnahme nach dem 
Hirntod bei Patienten, die nicht selbst zu-
gestimmt haben, das Selbstbestimmungs-
recht verletzt, ist weniger offensichtlich, 
als es zunächst scheint. Strenggenommen 
gilt das Selbstbestimmungs recht des Indi-
viduums vollumfänglich nur, solange es 
lebt. Über den Tod hinaus gilt es nur be-
grenzt. Eingriffe in den Körper des Toten 
gelten sogar gelegentlich dann als zulässig, 
wenn der Verstorbene dem widersprochen 
hat, etwa im Fall einer gerichtlich ange-
ordneten Obduktion. Ein hochrangiges 
Gemeinschaftsgut, die öffentliche Sicher-
heit, wird in diesem Fall der Selbstbestim-
mung des Einzelnen übergeordnet. Es ist 
deshalb nicht abwegig zu argumentieren, 
dass, wenn man die Verfügbarkeit von Or-
ganen für die darauf Wartenden ebenfalls 
als ein hohes Gemeinschaftsgut bewertet, 
auch die Organentnahme zumindest bei 
Patienten, die einer Organentnahme nicht B
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Rechtsanwalt Wolfgang  
Putz erkämpfte 2010 ein  
Grundsatzurteil. 
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Rampp damals: „Der Gesetzgeber kann 
nicht einerseits mit dem Patientenverfü-
gungsgesetz das Recht einräumen, lebens-
verlängernde Maßnahmen abzulehnen, 
aber andererseits nicht gestatten, bereits 
eingeleitete lebensverlängernde Maßnah-
men zu beenden.“  

Damals musste noch wiederholt darauf 
hingewiesen werden, dass Grundlage allen 
ärztlichen Tuns oder Unterlassens der 
Wille des Patienten ist. Dass Ärzte und 
Betreuer gehalten sind, diesen zu ermitteln 
und umzusetzen, unterstreicht das seit dem 
1. September 2009 geltende Patientenver-
fügungsgesetz (§ 1901 BGB). Dort heißt 
es: „Liegt keine Patientenverfügung vor 
(…), hat der Betreuer die Behandlungs-
wünsche oder den mutmaßlichen Willen 
des Betreuten festzustellen und auf dieser 
Grundlage zu entscheiden, ob er in eine 
ärztliche Maßnahme (…) einwilligt oder 
sie untersagt.“  

Auch beim Behandlungsabbruch ist ent-
scheidend, dass er dem (verfügten oder 
ermittelten) Willen des betroffenen Pa-
tienten entspricht. Mit den aktuellen For-
mularen in der DGHS-Patientenschutz- 
und Vorsorgemappe kann für diesen Fall 
der Einwilligungsunfähigkeit und der Ent-
scheidung über einen Behandlungsab-
bruch gut vorgesorgt werden. Die Bevoll-
mächtigten sind in der Pflicht, dem Willen 
des Betroffenen Geltung zu verschaffen. 
Bei Problemen können Angehörige von 

DGHS-Mitgliedern eine Beratung durch 
die Geschäftsstelle und/oder eine/n der 
ehrenamtlichen lokalen Ansprechpart-
ner/innen in Anspruch nehmen.  

Rechtsanwalt Wolfgang Putz war in Re-
vision vor den BGH gegangen, um ein Ur-
teil des Landgerichts Fulda anzufechten, 
das ihn 2009 wegen versuchten Totschlags 
zu neun Monaten auf Bewährung verur-
teilt hatte. Vorwurf: Er habe seiner Man-
dantin telefonisch geraten, die Magen-
sonde bei der Mutter durchzuschneiden – 
als Ultima Ratio, um den mündlich geäu-
ßerten Willen der Patientin gegen den 
Widerstand der Heimleitung umzusetzen. 
Mit dem Gang vor den BGH hatte Putz 
ein Grundsatzurteil erwirken wollen. Es ist 
ihm gelungen. Nun gibt es als eigenen Vor-
gang den Behandlungsverzicht. Vor zehn 
Jahren wurde in Bezug auf den Behand-
lungsabbruch, die sog. passive Sterbehilfe, 
Rechtsgeschichte geschrieben.  

Wega Wetzel 
 
Vgl. auch HLS 2010-3, S. 10 ff., HLS 2010/ 
11, S. 8 ff., HLS 2009-4, S. 14 ff. 

Dass ein Behandlungsabbruch 
auch dann gegeben und erlaubt 
sein kann, wenn er mit „aktivem 
Tun“, z. B. dem Abschalten einer 
künstlichen Beatmung oder dem 
Durchtrennen einer PEG-Sonde 
(der Ernährung mittels Schlauch 
durch die Bauchdecke) einher 
geht, ist erst seit zehn Jahren ein-
deutig klar. Wir erinnern an einen 
denkwürdigen Präzedenzfall, der 
das entscheidende BGH-Urteil 
zur passiven Sterbehilfe erwirkte. 

Am 25. Juni 2010 hatte die Zitterpartie 
ihr glückliches Ende genommen: 

Freispruch für Rechtsanwalt Wolfgang 
Putz im BGH-Urteil vom 25.6.2020 (2 StR 
454/09). Der erfahrene prominente Mün-
chener Medizinrechtsanwalt war selbst an-
geklagt worden, weil er seiner Mandantin 
nach deren jahrelangen vergeblichen Be-
mühungen, ihrer Mutter ein Ende in 
Würde zu ermöglichen, zu einem unge-
wöhnlichen und mutigen Schritt geraten 
hatte. Die Tochter solle, so der Anwalt, 
eine wieder neu gelegte PEG-Sonde, mit 
der ihre komatöse Mutter noch länger im 
Leben gehalten wurde, einfach kurzer-
hand mit der Schere durchschneiden.  

Zuvor hatten der Vater und ein Be-
treuer die Frau jahrelang am Sterben ge-
hindert, obwohl die Frau für die konkrete 
Behandlung lebensverlängernde Maß-
nahmen abgelehnt hatte. Bei den Ärzten 
herrschte allgemein die Auffassung, dass 
ein erlaubtes Unterlassen kein „aktives 
Handeln“ erlaube. Die Gerichte hatten 
diesen Konflikt aufzulösen und die Ab-
grenzung zu einem strafbaren Tötungsde-
likt neu zu ziehen. Dieses Urteil war und 
ist wegweisend, ersetzte frühere BGH-
Entscheidungen und stellt klar, dass im 
Strafrecht nicht verboten sein kann, was 
im Zivilrecht (mit dem seit September 
2009 geltenden Patientenverfügungsge-
setz) erlaubt ist. „Das Urteil ist völlig lo-
gisch“, so Prozessbeobachter Gerhard 

Als eine Schere Geschichte schrieb
Vor zehn Jahren erstritt Rechtsanwalt Wolfgang Putz das Recht zum Behandlungsabbruch
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Putz, Wolfgang/Steldinger,  
Beate: Patientenrechte am  
Ende des Lebens. dtv Mün- 
chen, 7. Aufl. 2020, ISBN 978- 
3-406-73975-0, € 19,90. B
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nung des Alters sei. Schlafforscher mei-
nen, dass dies nicht so stimme, sich aber 
mit den Lebensjahren das Schlafmuster 
ändere. Der Schlaf wird insgesamt leichter, 
und der Anteil des Tiefschlafs verringert 
sich im Alter. Da aber die Tiefschlafphase 
der wichtigste Bestandteil für die Erho-
lung von Körper und Geist ist, sorgt eine 
nächtliche Einbuße für eine verstärkte 
Müdigkeit am Tage.   

Wenn Menschen älter werden, wandelt 
sich ihr Schlafmuster in vielfältiger Weise, 
erstaunlich konstant bleibt dabei aber das 
Schlafbedürfnis. Schlaf hat verschiedene 
Phasen, und die sind bei Senioren anders 
ausgeprägt. Der Traumschlaf (REM-
Phase) bleibt ungefähr gleich lang, aber 
die Tiefschlafphasen werden im Alter kür-
zer. Entsprechend länger werden die Pha-
sen des leichten Schlafs, in denen man auch 
immer wieder aufwacht: Bis zu 150 kurze 

Wachmomente, an die man sich am Mor-
gen nicht mehr erinnert, haben ältere Men-
schen, jüngere nur fünf. Dazu kommen 
noch Probleme wie erhöhter Harndrang. 
All das führt dazu, dass nur die wenigsten 
alten Menschen nachts noch acht Stunden 
und mehr am Stück schlafen können.  

Der Nachtschlaf verkürzt sich also – da-
für haben die meisten Senioren aber tags-
über Zeit, ein Nickerchen zu machen. Ins-
gesamt kommen Senioren so auf dieselbe 
durchschnittlich verschlafene Zeit. Insge-
samt nehmen die Schlafprobleme mit dem 
Alter zu. Alte Menschen schlafen nicht so 
leicht ein, der Schlaf ist unregelmäßiger 
und sie werden abends früher müde und 
wachen morgens früher auf. Selbstver-
ständlich verstärken Schmerzen, chroni-
sche Krankheiten oder Alltagsprobleme 
die Schlafschwierigkeiten noch. Aber 
wenn ein älterer Mensch ungefähr auf 

„Schlaf gut!“, das wünschen sich 
täglich Menschen, wenn jemand 
ins Bett geht, um zu schlafen. Je-
der wünscht sich gut ein- und 
durchzuschlafen, um am nächs-
ten Morgen ausgeruht und fit in 
den neuen Tag zu starten. Nicht 
nur das Immunsystem arbeitet 
nachts auf Hochtouren, auch die 
Regeneration von Zellgewebe 
und die Verarbeitung von neu Er-
lerntem sind während des Schla-
fens in vollem Gange.  

Aber etwa die Hälfte der Menschen 
über 65 Jahre klagt über schlechten 

Schlaf. Oft helfen schon kleine Verhal-
tensänderungen, um besser zu schlafen. 
Viele Menschen sind überzeugt, dass 
schlechter Schlaf eine normale Erschei- B
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Besser schlafen im Alter
Der Schlaf ist für den ganzen Menschen das, was das Aufziehen für die Uhr ist.  
                                                                                  Arthur Schopenhauer
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manchmal hilft  
selbst das Zählen  
von Schäfchen  
nicht weiter.
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ihm hilft, weniger oder nicht so spät Kaf-
fee zu trinken. Das Gleiche gilt für andere 
koffeinhaltige Getränke wie grüner und 
schwarzer Tee oder Cola. Auch Alkohol 
kann den Schlaf stören. Dabei kommt es 
vor allem auf die Dosis an. Ein kleines 
Glas Wein sollte in der Regel kein Pro-
blem darstellen. In größeren Mengen führt 
Alkohol aber häufig dazu, dass wir nachts 
eher aufwachen und weniger tief schlafen. 
Auch spät am Abend noch zu viel und zu 
schwer zu essen, kann den Schlaf rauben. 
Lieber am frühen Abend ein leichtes, gut 
verdauliches Abendessen zu sich nehmen. 

Gerade wer Einschlafprobleme hat, 
sollte das Bett nur zum Schlafen nutzen, 
damit das Gehirn diesen Ort möglichst 
ausschließlich mit Schlaf in Verbindung 
bringt. Darin Lesen oder gar Fernsehen 
empfiehlt sich daher nicht. Am besten ge-
hen Sie immer erst ins Bett, wenn Sie auch 
tatsächlich müde sind. Das Schlafzimmer 
sollte nach Möglichkeit eine ruhige und  
gemütliche Atmosphäre bieten. Auch auf 
einen Computer im Schlafzimmer sollten 
Sie nach Möglichkeit verzichten. 
 
Nachts wachliegen  
Der Wecker auf dem Nachttisch zeigt zwei 
Uhr morgens an, unruhig grübelnd wälzt 
man sich im Bett herum, findet aber kei-
nen Schlaf. Sich in solchen Situationen zum 
Einschlafen zu zwingen ist der falsche Weg. 
Denn je größer der Druck ist, den man 
sich selbst macht, desto weniger entspan-
nen sich Körper und Geist – und man 
schläft erst recht nicht ein. Aufstehen und 
sich ablenken kann helfen, etwa mit ei-
nem Buch, mit leichten Hausarbeiten oder 
vorab schon mal den Frühstückstisch de-
cken. Legen Sie sich erst dann wieder ins 
Bett, wenn Sie wirklich müde geworden 
sind. Auch eine Stirnmassage kann sehr 
wohltuend sein. Wandern Sie dabei sanft 
mit den Fingern über die Stirn, von rechts 
nach links und wieder zurück, solange es 
für Sie angenehm ist. Das entspannt nicht 
nur die Hirnnerven, sondern wird zum 
Großhirn weitergeleitet, das sensorische 
Reize aufnimmt und so Wohlgefühle und 
Entspannung entstehen.      

Dadurch kommt die körpereigene Me-
latonin-Produktion erst in Schwung, Me-
latonin ist das Schlafhormon schlechthin. 
Helligkeit und Verkehrslärm sind als 
schlafstörend längst bekannt. Dagegen 
kann wie in alten Zeiten vielleicht eine 
Schlafmütze helfen, die man sich über die 
Augen und die Ohren ziehen kann. Da-

sechs Stunden Nachtschlaf kommt und zu-
dem seinen Mittagsschlaf hält, ist dies völ-
lig ausreichend, da sind sich Mediziner und 
Schlafforscher einig.  

Wichtig für einen guten Schlaf ist zu-
dem ein regelmäßiger Tagesablauf. Auf-
stehen und Zubettgehen, Tagesabläufe wie 
Duschen, Anziehen, Essen, Hausarbeit, 
Lesen, Einkaufen, Fernsehen, Treffen mit 
Freunden und Sport sollten im festen 
Rhythmus erfolgen. Damit wird die in-
nere Uhr im richtigen Takt gehalten, denn 
die  Regelmäßigkeit des Lebensstils för-
dert eine gute Schlafqualität.  

 
Feste Rituale 
Zum Beispiel gehört eine Tasse warme 
Milch zu den beliebtesten Einschlafhilfen. 
Die warme Milch kann tatsächlich beim 
Einschlafen helfen, das liegt aber weniger 
an den Inhaltsstoffen der Milch, sondern 
eher daran, dass sie als festes Einschlafri-
tual am Abend dient, denn das entspannt 
und gibt dem Körper das Signal, zur Ruhe 
zu kommen. Auch andere Rituale funk-
tionieren. Ob Kräutertee, Musik hören, 
eine kleine Runde Spazieren gehen oder 
ein entspannendes Buch lesen – was einem 
selbst am besten beim Runterkommen 
hilft, ist vor allem eine Typ-Frage. Be-
sonders hilfreich kann es sein, sich tags-
über sozial und körperlich aktiv zu betäti-
gen. Durch soziale Aktivitäten wie Karten 
spielen, Besuch von Veranstaltungen oder 
Gespräche mit Freunden wird der Geist 
angeregt und gefordert. Dementsprechend 
erschöpft ist dieser am Ende des Tages 
und benötigt Ruhe, um sich zu erholen. 

Körperliche Aktivität wirkt sich ge-
nauso wie die geistige Aktivität positiv auf 
das Schlafverhalten aus. Bestenfalls sollte 
man sich 30 bis 60 Minuten am Tag be-
wegen. Hierzu gehören Spaziergänge, Tan-
zen, Radfahren, Schwimmen etc. Wer tags-
über aktiv war, ist abends müde und schläft 
meistens besser. Intensives Training sollte 
man aber spätestens rund zwei Stunden 
vor dem Schlafengehen beendet haben. 
 
Kaffee und Alkohol reduzieren 
Zum Frühstück ist Kaffee ein willkomme-
ner Wachmacher. Wer sich allerdings spät 
am Tag noch eine Tasse genehmigt, den 
kann die aufputschende Wirkung nachts 
um den Schlaf bringen. Da Kaffee aber 
bei jedem anders wirkt, gibt es kein gene-
relles Verbot für den Genuss am Nach-
mittag oder Abend. Wer allerdings nachts 
schlecht schläft, sollte ausprobieren, ob es 

durch bekommen die Hirnnerven, der 
Sehnerv und der Hörnerv die Wärme, die 
sie brauchen, um sich zu entspannen. 
Ebenfalls können Meditation, autogenes 
Training, Yoga-Atmung, Achtsamkeits-
Übungen, Qigong und vieles mehr den 
Schlaf verbessern. Die dort erlernten 
Atem- und Entspannungstechniken helfen 
nicht nur beim Einschlafen, sondern lassen 
uns auch am Tage entspannter und ausge-
glichener sein. Diese Ausgeglichenheit hilft 
Körper, Geist und Seele, sich immer mehr 
einem Zustand des inneren Friedens und 
Wohlbefindens zu nähern.  
 
Aromatherapie für guten Schlaf 
Die klassische Aromatherapie nutzt na-
türliche, ätherische Öle, um das körperli-
che Wohlbefinden des Menschen zu stei-
gern. Ätherische Öle werden aus Aro-   
mapflanzen, Gewürzen und Früchten ge-
wonnen. Natürliche Essenzen, wie zum 
Beispiel Lavendel, bewirken, dass unser 
Geruchssinn und somit der Entspan-
nungsbereich im Gehirn angesprochen 
werden. So wird Lavendel auch in der Be-
handlung von Schlafproblemen und Schlaf- 
losigkeit eingesetzt. Der Körper schaltet 
unterbewusst ab und geht in einen Ruhe- 
und Entspannungszustand über, und ge-
nau diesen Zustand benötigt der Mensch, 
um in einen ruhigen und tiefen Schlaf zu 
fallen. Auch das natürliche ätherische Zir-
benöl trägt zu einem gesunden Schlaf bei, 
beruhigt den Kreislauf und fördert einen 
tieferen Schlaf. Weitere ätherische Öle, die 
direkt bei Schlaflosigkeit helfen, sind Rose, 
Kamille, Neroli, Sandelholz oder Jasmin. 
So kann es schon ausreichen, am Abend 
ein beruhigendes Schaumbad mit ätheri-
schem Lavendelöl zu nehmen, einen Duft-
spender mit Aroma-Öl anzumachen oder 
auf einem Aromakissen zu schlafen.  

Nicht immer lassen sich Schlafprobleme 
so leicht beheben. Wer dauerhaft schlecht 
schläft und sich dadurch beeinträchtigt 
fühlt, sollte sich an seinen Hausarzt wen-
den, damit dieser andere körperliche oder 
seelische Ursachen ausschließen kann. 
Denn auch verschiedene Krankheiten 
oder bestimmte Medikamente können 
den Schlaf stören. Den Ursachen von 
Schlafproblemen auf den Grund zu gehen 
lohnt sich. Wer sich in der Nacht gut erholt, 
ist tagsüber wesentlich aktiver und ver-
spürt mehr Lebensfreude. Und die Schäf-
chen haben dann nachts ebenfalls ihre 
wohlverdiente Ruhe.     

Manuela Hauptmann 
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Am 12. April 1961 ist der 
Kosmonaut Juri Gagarin 

mit der Raumkapsel „Wostok 
1“ als erster Mensch in den 
Weltraum geflogen. Unglaub-
lich, aber zutreffend: Der Rol-
lator in seiner modernen Form 
wurde dagegen erst 1978 von 
der wegen Kinderlähmung 
gehbehinderten Schwedin 
Aina Wifalk entwickelt. Dem so ge-
nannten Gehbock fügte Wifalk Hand-
bremsen und eine Sitzfläche hinzu und 
entwickelte mit einem Unternehmer ei-
nen Prototyp. Seit 1990, knapp 25 Jahre 
nach der ersten Mondlandung, sind Rol-
latoren auf dem deutschen Markt er-
hältlich und es werden jährlich ca. 500 000 
Rollatoren verkauft. Ca. drei Millionen 
Bundesbürger nutzen einen Rollator. 
Für viele Senioren und Gehbehinderte 
ist der Rollator unersetzlich. 
 
Wer trägt die Kosten? 
Versicherte haben im Rahmen der Kran-
kenbehandlung Anspruch auf Versorgung 
mit orthopädischen Hilfsmitteln, die im 
Einzelfall erforderlich sind, um den 
Erfolg der Krankenbehandlung zu si-
chern oder eine Behinderung auszuglei-
chen, soweit es sich nicht um allgemeine 
Gebrauchsgegenstände des täglichen 
Lebens handelt. Geräte, die für die spe-
ziellen Bedürfnisse kranker oder behin-
derter Menschen entwickelt worden sind 
und von diesem Personenkreis über-
wiegend benutzt werden, sind nicht als 
allgemeine Gebrauchsgegenstände des 
täglichen Lebens anzusehen. Dies gilt 
selbst dann, wenn sie millionenfach ver-
breitet sind, denn Bewertungsmaßstab 
ist insoweit der Gebrauch eines Geräts 
durch Menschen, die nicht an der be-
treffenden Krankheit oder Behinderung 
leiden.  

Die Frage, ob ein Mittel als allgemeiner 
Gebrauchsgegenstand des täglichen Le-

bens einzustufen ist, stellt sich 
für einen Gegenstand, der von 
der Konzeption her vorwie-
gend für Kranke oder Behin-
derte gedacht ist, erst dann, 
wenn er in nennenswertem 
Umfang auch von gesunden 
Menschen benutzt wird. Rol-
latoren, aber auch Elektromo-
bile werden nur von Personen 

benutzt, die durch Krankheit oder Be-
hinderung in ihrer Gehfähigkeit einge-
schränkt sind. Rollatoren und Elektro-
mobile sind daher kein allgemeiner Ge-
brauchsgegenstand des täglichen Lebens 
und die Kosten der Anschaffung sind 
von den Kassen regelmäßig zu über-
nehmen. 

Hilfsmittel, deren Kosten von der 
Krankenkasse übernommen oder die 
leihweise zur Verfügung gestellt werden, 
sind im so genannten Hilfsmittelver-
zeichnis notiert. Um ein Hilfsmittel zu 
erhalten, muss die Pflegebedürftigkeit 
festgestellt sein. Voraussetzung ist also, 
dass ein Pflegegrad (bis 2017 Pflegestufe) 
anerkannt wurde. Ohne den attestierten 
Pflegegrad besteht kein Anspruch auf 
Hilfsmittel. 

Rollatoren werden von den Kranken-
kassen also nur bezahlt, wenn sie medi-
zinisch notwendig sind. Die Kassen fi-
nanzieren zumeist nur ein einfaches 
Standardmodell. Der Versicherte hat in 
der Regel kein Wahlrecht bei Auswahl 
von Fahrgestell, Farbgestaltung oder 
Komfortausstattungen. Wer durch ärzt-
liches Attest nachweisen kann, dass für 
die eigene Gehbehinderung das Stan-
dardmodell unzureichend ist, hat An-
spruch auf einen Rollator mit einem 
höheren Bedienkomfort, so dass auch 
aufwendige Spezialmodelle von der Kas-
se finanziert werden können. Viele Kran-
kenkassen erlauben es den Patienten 
ohne medizinischen Grund, ein kom-
fortableres Rollatormodell zu kaufen, 

wenn die Versicherten den Differenz-
betrag zwischen dem Kaufpreis und der 
Kassenleistung zuzahlen. Manche Kran-
kenkasse hat aber auch eigene Rollato-
ren, die dem Versicherten zur Verfügung 
gestellt werden. Diese genehmigen den 
Kauf besserer Rollatoren nicht. Wichtig 
ist es daher, diese Fragen vor dem Kauf 
mit Arzt und Kasse abzuklären. 
 
Rollator im Mietshaus 
Der Umfang der Nutzung des Treppen-
hauses oder von Vorplätzen als Stellplatz 
für den Rollator hängen von einer Inter-
essenabwägung ab. Das Ausmaß der 
Gehbehinderung und das Interesse der 
anderen Mieter an der Benutzung des 
Treppenhauses entscheiden über die 
Zulässigkeit des Abstellens auf den Ge-
meinschaftsflächen. In der Regel wird 
ein Anspruch des eingeschränkten Mie-
ters bestehen, auf gemeinschaftlichen 
Flächen seinen Rollator abstellen zu 
dürfen – wenn der zur Verfügung ste-
hende Platz ausreichend groß ist. 
Die Rechtsprechung hat mehrfach ent-
schieden, dass der Mieter bzw. Woh-
nungseigentümer berechtigt ist, einen 
Rollator im Hausflur abzustellen, wenn 
er hierauf angewiesen ist und der Zu-
schnitt des Hausflurs das Abstellen zu-
lässt. Das Abstellen von Rollatoren im 
Hausflur darf aber nicht zu einer Unfall-
gefahr für die Nachbarn werden (z. B.  
zu enger Durchgang), weiterhin müssen 
die Brandschutzbestimmungen und 
Fluchtwegvorgaben eingehalten werden. 
Damit liegt kein vertragswidriger Ge-
brauch durch den Mieter vor, wenn von 
der abgestellten Mobilitätshilfe keine 
wesentlichen Behinderungen oder Ge-
fahren ausgehen, und dem Mieter wegen 
seiner eingeschränkten Bewegungsfä-
higkeit nicht zugemutet werden kann, 
die Hilfsmittel über Treppen in seine 
Wohnung zu verbringen oder jeweils 
aus der Wohnung zu holen. Der Ver-

Dr. Oliver Kautz.

Reisen mit dem Rollator erfordert Organisation und Planung

VON RECHTSANWALT DR. JUR. OLIVER KAUTZ 

Rechtsfragen rund um den „Gehbock“
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mieter kann aber verlangen, dass der 
Rollator zusammengeklappt wird, wenn 
dies möglich und zumutbar ist. 
Wenn der Rollator aus dem Hausflur 
gestohlen wird, haftet die Hausrat-Ver-
sicherung allerdings nicht für den Dieb-
stahl, wenn dieses Risiko nicht zusätzlich 
versichert wurde. 
 
Reisen mit der Bahn 
Die Deutsche Bahn hat einen umfang-
reichen Leitfaden für die Mitnahme or-
thopädischer Hilfsmittel erlassen. Die 
Mitnahme des Rollators auf Reisen mit 
der Deutschen Bahn ist ohne Einschrän-
kungen zulässig. Der Reisende hat nicht 
nur einen Anspruch auf die Mitnahme 
von Gehstöcken, Achselstützen sowie 
Rollatoren, sondern auch von E-Scootern 
und Rollstühlen. Der Rollator soll durch 
den Reisenden oder durch Begleitper-
sonen oder das Zugpersonal unter oder 
zwischen den Sitzen bzw. in den Ge-
päckregalen verstaut werden und die 
Mitnahme ist kostenfrei, auch eine Re-
servierung oder Anmeldung ist nicht 
erforderlich. Wer für seinen Rollator ei-
nen Rollstuhlplatz in Anspruch nehmen 
möchte, muss folgendes beachten: Die 
Mitnahme auf einem Rollstuhlstellplatz 
erfolgt für behinderte Menschen mit 
Merkzeichen „B“ und „G/aG“ im 
Schwerbehindertenausweis unentgeltlich. 
Ist kein Merkzeichen „B“ im Schwer-
behindertenausweis vorhanden, fällt ein 

Reservierungsentgelt an. Sämtliche Fra-
gen beantwortet der Mobilitätsservice 
der Deutschen Bahn unter Telefon 01 80/ 
6 51 25 12. 

Auch im Öffentlichen Personennah-
verkehr (ÖPNV) ist die Mitnahme eines 
Rollators unproblematisch zulässig. Dies 
sehen nahezu sämtliche Beförderungs-
bedingungen der Versorger vor und es 
ergibt sich auch aus der Fürsorge- und 
Gleichbehandlungspflicht der Kommu-
nen als Träger des ÖPNV. Dies gilt aller-
dings nicht für E-Mobile, also elektrisch 
betriebene Gehhilfen, wenn durch diese 
die Betriebssicherheit und andere Fahr-
gäste gefährdet werden können. Dies 
ist bei E-Scootern oft der Fall, da diese 
im Gegensatz zu Rollstühlen häufig 
nicht fixiert werden können. 

Die Mitnahme von orthopädischen 
Hilfsmitteln ist auch im Flugzeug zulässig 
und in der Regel kostenfrei. Gehstöcke 
und Achselstützen gelten bei den meisten 
Fluglinien nicht als Handgepäck und 
können unabhängig von dem erlaubten 
Handgepäck zusätzlich mit an Bord ge-
nommen werden. Kostenfrei werden 
auch manuell betriebene Rollatoren 
transportiert. Batteriebetriebene Roll-
stühle müssen zuvor angemeldet werden. 
Ein Transport erfolgt, wenn bestimmte 
Abmessungen; sowie die technischen 
Regelungen und Gefahrgutbestimmun-
gen eingehalten sind. 

Das Luftfahrt-Bundesamt schreibt für 

Flugreisende mit Mobilitätseinschrän-
kung neben der Gleichbehandlung auch 
die Bereitstellung von kostenlosen Hil-
festellungen auf allen Flughäfen der EU 
vor. Zudem müssen die Fluggesellschaf-
ten bei in der EU beginnenden Flügen 
Hilfeleistungen an Bord kostenlos an-
bieten, sofern der Hilfebedarf mindestens 
48 Stunden vor Abflug angemeldet wur-
de. Die Hilfestellung bei Flugreisen mit 
Rollator oder Rollstuhl ist daher ge-
setzlich garantiert, verlangt vom Rei-
senden aber eine gewisse Organisation 
und Planung. Die Luftfahrt hat interna-
tional standardisierte Betreuungscodes 
entwickelt, dieser Betreuungscode sollte 
mit Reisebüro oder Fluggesellschaft be-
reits bei der Buchung abgestimmt wer-
den.  

Der Rollator ist inzwischen in einer 
alternden Gesellschaft ein Massenphä-
nomen geworden. Finanzierung, An-
schaffung, Nutzung sowie Lagerung als 
auch das Reisen mit Rollator sind recht-
lich reguliert und die damit verbundenen 
Fragen weitgehend geklärt.

Rechtsanwalt 
Dr. Oliver Kautz

Perzheimstr. 24 
86150 Augsburg 
Telefon 08 21/51 70 21 
Telefax 08 21/15 22 17 

Die Mitnahme  
von orthopädischen 
Hilfsmitteln dürfte  
heutzutage kein  
Hindernis mehr dar- 
stellen. Egal wohin. 
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n       Augsburg: 7./14./21./28.4.2020; 5./12./19./26.5.2020; 

        2./9./16./23./30.6.2020 

n       Bad Neuenahr: 9.5.2020 

n      Berlin: 13.5.2020 

n      Bonn: 25.5.2020 

n      Bremen: 29.4.2020 

n      Dresden: 2.5.2020 

n      Düsseldorf: 6.5.2020 

n       Frankfurt/M.: 27.5.2020 

n       Gießen: 1./8./15./22./29.4.2020; 15.5.2020; 6./13./ 

        20./27.5.2020; 3./10./17./24.6.2020     

n       Halle: s. „Weitere Angebote“  

n       Hamburg: 9.6.2020 

n       Hannover: 4.7.2020 

n       Köln: 28.5.2020 

n       Landshut: s. „Weitere Angebote“ 

n       Leipzig: 9.5.2020 

n       Lübeck: 16.5.2020 

n       Lüneburg: 16.5.2020 

n       Magdeburg: 12.6.2020 

n       Mainz: 13.6.2020 

n       Mannheim: 4.4.2020 

l      Mülheim an der Ruhr: 23.4.2020 

n       München: 16.4.2020 

n       Neustadt an der Weinstraße: 9.5.2020 

n       Nürnberg: 20.5.2020 

n       Rhein-Main: s. „Weitere Angebote“ 

n       Rostock: 24.4.2020  

n       Sachsen: s. „Weitere Angebote“ 

n       Schwerin: 29.5.2020 

n       Stuttgart: 4.6.2020 

n       Ulm: s. „Weitere Angebote“ 

n       Unterfranken: s. „Weitere Angebote“ 

n       Würzburg: 22.4.2020  

VERANSTALTUNGEN NACH ORTEN VON A-Z

2020  
April bis Juni

Veranstaltungskalender

Veranstaltungen sind, von Ausnahmen abgesehen, kosten- 
los und öffentlich.  
  
Einzelsprechstunden werden nur für DGHS-Mitglieder an-
geboten. 
 
Meldungen zu Veranstaltungen im dritten Quartal 2020 kön-
nen (wie Manuskripte oder HLS-Artikel) noch bis 15.5.2020 
berücksichtigt werden. Bitte setzen Sie sich rechtzeitig mit 
Frau Hauptmann, Tel. 0 30/2 12 22 33 70, Fax 0 30/21 22 23 
37 77 in Verbindung oder schreiben Sie uns. Die Redaktion 
behält sich vor, bei zu spät gemeldeten Veranstaltungen ent-
sprechende Hinweise nicht mehr abzudrucken.  
 

Der Veranstaltungskalender ist auch im Internet, ggf. 
mit ergänzenden Hinweisen, zu finden: www.dghs.de, 
Rubrik „Veranstaltungen“.  
 

Achtung: Wegen der behördlichen Richtlinien im Um-
gang mit der Corona-Pandemie müssen wir uns vorbe-
halten, Veranstaltungen ggf. kurzfristig abzusagen. Bitte 
informieren Sie sich im Zweifel auf unserer Webseite 
www.dghs.de oder telefonisch bei dem/r jeweiligen lo-
kalen Ansprechpartner/in oder in der Geschäftsstelle.  
 
Wichtiger Hinweis: Dieses Jahr finden wieder Delegier-
tenwahlen statt. Nehmen Sie Ihre Rechte als Mitglied 
wahr und wählen Sie im entsprechenden Bezirk Ihre 
Delegierten! Ein Verein lebt durch die Mitwirkung sei-
ner Mitglieder!  
 

Zu den Delegiertenwahlen (vgl. § 7 DGHS-Satzung sowie 
Verbandsordnung) beachten Sie bitte die angegebenen Ter-
mine. Die DGHS-Satzung kann kostenlos bei der Geschäfts-
stelle angefordert werden. 
 
Änderungen vorbehalten; alle Angaben ohne Gewähr. 
 
n = DGHS, l = andere Veranstalter 







SERVICE 16

Humanes Leben · Humanes Sterben 2020-2



TERMIN REFERENTEN/THEMA ORT VERANSTALTER  
ANMELDUNG/AUSKUNFT

Gießen 
Informationen zum Veranstaltungsort 
und zur Uhrzeit erhalten Sie bei Ihrer 
Anmeldung. 
 
 
 
 
Mannheim 
Novum Hotel Mannheim City  
L12, 15-16 (5 Min. v. Hbf., erste Kreu-
zung links, nach 100 m auf der rech-
ten Seite) 
15.00 Uhr 
 
Augsburg 
Zentrum des Bundes für  
Geistesfreiheit Augsburg 
Haunstetter Str. 112 
(direkt an der Straßenbahnhaltestelle 
„Sportanlage Süd“) 
18.00-19.30 Uhr 
 
München 
Ratskeller 
Raum „Bacchuskeller“  
Marienplatz 8 
15.00 Uhr 
 
 
 
 
 
 
Würzburg 
Bürgerspital  
Theaterstr. 19 
16.00 Uhr 
 
Mülheim an der Ruhr 
Mitmach-Raum 
Ladenlokal „dezentrale“ 
Leineweberstr. 15 
19.00 Uhr 
 
 
 
Rostock 
Informationen zum Veranstaltungsort 
und zur Uhrzeit erhalten Sie bei Ihrer 
Anmeldung. 
 
 
 
Bremen 
Café Hauptmeier im Hotel zur Post 
Kleiner Salon 
Bahnhofsplatz 11(gegenüber Hbf.) 
15.00 Uhr 
 
Dresden 
Informationen zum Veranstaltungsort 
und zur Uhrzeit erhalten Sie bei Ihrer 
Anmeldung.

Einzelgespräche 
Wigbert Rudolph: Die DGHS bietet die 
Möglichkeit zur persönlichen Beratung 
an den aufgeführten Terminen. 
 
 
 
 
Gesprächskreis 
Ursula Bonnekoh: Sterbehilfeurteil des 
Bundesverfassungsgerichts – Was  
bedeutet es und wie geht es weiter? 
 
 
 
Einzelgespräche 
Gerhard Rampp: Die DGHS bietet die 
Möglichkeit zur persönlichen Beratung 
an den aufgeführten Terminen. 
 
 
 
 
Vortrag und Diskussion  
Pfarrer Dr. Michael Frieß: Lässt man mich 
sterben? Rettungsdienst, Krisendienst 
und der Wunsch nach Selbstbestimmung.  
 
Dr. Michael Frieß ist Notfallsanitäter und 
Geschäftsführer Sozialpsychiatrie bei der 
Diakonie München.  
 
Aktuelles und Diskussion. 
  
Gesprächskreis 
Karl Müller: Von Kneipp lernen.    
 
 
 
Vortrags- und Diskussionsabend  
zum Thema „aktive Sterbehilfe“, 
u. a. mit dem früheren DGHS-Vize- 
präsidenten Volker Leisten. 
 
Diese Veranstaltung wendet sich an 
junge Menschen bis ca. 28 Jahre.   
  
Einzelgespräche 
Rolf Knoll: Die DGHS bietet die Möglich-
keit zur persönlichen Beratung. 
 
 
 
 
Gesprächskreis 
Renate Wegfahrt: Wie geht es weiter 
nach dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts zu § 217 StGB? 
 
 
Gesprächskreis 
Rolf Knoll: Aktueller Stand der Sterbe- 
hilfediskussion – Hilfsmöglichkeiten der 
DGHS.

n       1.4.2020   
       8.4.2020 
     15.4.2020  
     22.4.2020 
     29.4.2020 
     jeweils  
     mittwochs  
 
n      4.4.2020 
     Samstag 
      
 
 
 
 
n        7.4.2020 
     14.4.2020 
     21.4.2020 
     28.4.2020 
     jeweils  
     dienstags 
 
 
n    16.4.2020  
     Donnerstag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n     22.4.2020 
     Mittwoch 
 
 
l   23.4.2020 
     Donnerstag 
 
 
 
 
 
 
n     24.4.2020 
     Freitag 
 
 
 
 
 
n     29.4.2020
     Mittwoch 
 
 
 
 
n       2.5.2020
     Samstag

Wigbert Rudolph 
Tel. 06 41/7 31 15 
W.Rudolph@RWC-Advokat.de 
 
Um rechtzeitige Anmeldung wird 
gebeten. 
 
 
Ursula Bonnekoh 
Tel. 0 63 47/9 82 10 03 
 
 
 
 
 
Gerhard Rampp 
Tel. 01 76/41 73 09 38 
 
Um Voranmeldung wird gebeten 
für den Fall, dass die Sprech-
stunde bereits belegt ist oder 
ausnahmsweise entfällt. 
 
Gerhart Groß 
Tel. 0 80 22/8 59 88 48 oder  
01 72/2 70 91 49 
gk-muenchen@web.de 
 
 
 
 
 
 
 
Karl Müller 
Tel. 01 75/9 06 90 75 
 
 
 
Ring Politischer Jugend (RPJ) 
Leonhard Nürnberg 
Tel. 01 60/92 18 72 87 
 
 
 
 
 
Rolf Knoll, Leiter der  
DGHS-Kontaktstelle  
Mitteldeutschland 
Anmeldung erforderlich bis  
spätestens 18.4.2020 
Tel./AB/Fax 03 75/5 67 98 40 
 
Renate Wegfahrt 
Tel. 04 21/20 80 71 88 
 
 
 
 
Rolf Knoll, Leiter der  
DGHS-Kontaktstelle  
Mitteldeutschland 
Anmeldung erforderlich bis  
spätestens 25.4.2020 
Tel./AB/Fax 03 75/5 67 98 40
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TERMIN REFERENTEN/THEMA ORT VERANSTALTER  
ANMELDUNG/AUSKUNFT

n        5.5.2020 
     12.5.2020 
     19.5.2020 
     26.5.2020 
     jeweils  
     dienstags 
      
 
n       6.5.2020 
     Mittwoch 
 
 
 
 
n       6.5.2020   
     13.5.2020 
     20.5.2020  
     27.5.2020 
     jeweils 
     mittwochs  
 
n      9.5.2020 
     Samstag 
 
 
 
 
 
 
n        9.5.2020 
     Samstag 
 
 
 
 
n        9.5.2020 
     Samstag  
 
 
 
n     13.5.2020 
     Mittwoch 
 
 
 
 
 
 
 
n     15.5.2020 
     Freitag  
 
 
 
 
 
 
 
n     16.5.2020 
     Samstag 
 
 
 
 
 

Einzelgespräche 
Gerhard Rampp: Die DGHS bietet die 
Möglichkeit zur persönlichen Beratung 
an den aufgeführten Terminen. 
 
 
 
 
Vortrag und Diskussion  
DGHS-Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter 
Birnbacher: Die DGHS nach der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsge-
richts zu § 217 StGB. 
 
Einzelgespräche 
Wigbert Rudolph: Die DGHS bietet die 
Möglichkeit zur persönlichen Beratung an 
den aufgeführten Terminen. 
 
 
 
Vortrag und Diskussion  
DGHS-Vizepräsident Prof. Robert  
Roßbruch: Aktuelles zur Freitodbeglei-
tung in Deutschland. 
Informationen, Fragen, Diskussion.  
 
 
 
Vortrag und Diskussion 
DGHS-Vizepräsidentin Sonja Schmid: 
Wahrung des Selbstbestimmungsrech-
tes – Hilfsmöglichkeiten der DGHS.  
 
 
Gesprächskreis 
Ursula Bonnekoh: Sterbehilfeurteil des 
Bundesverfassungsgerichts – Was  
bedeutet es und wie geht es weiter? 
 
Vortrag und Diskussion 
DGHS-Präsidiumsmitglied Dr. Gerhard 
Köble: Freitodbegleitung in der Schweiz. 
Erfahrungsbericht eines ärztlichen Frei-
todbegleiters.  
 
 
 
 
Gesprächskreis 
Wigbert Rudolph: Selbstbestimmter  
Lebensabend – Vorsorge für die Hinter-
bliebenen.  
 
Fortsetzungsveranstaltung vom 
14.2.2020. 
 
 
Gesprächskreis 
Werner Lehr: Die neue Patientenschutz- 
und Vorsorgemappe / Wie geht es weiter 
nach § 217 StGB? 
 
Anschließend Diskussion, ggf. Gründung 
eines Diskussionskreises.  
 
 
 

Augsburg 
Zentrum des Bundes für  
Geistesfreiheit Augsburg 
Haunstetter Str. 112 
(direkt an der Straßenbahnhaltestelle 
„Sportanlage Süd“) 
18.00-19.30 Uhr 
 
Düsseldorf 
Gerhart-Hauptmann-Haus 
Raum 312, Bismarckstr. 90 
15.00 Uhr 
 
 
Gießen 
Informationen zum Veranstaltungsort 
und zur Uhrzeit erhalten Sie bei Ihrer 
Anmeldung. 
 
 
 
Bad Neuenahr 
Hotel Krupp 
Poststr. 4, Fußgängerzone 
15.00 Uhr 
 
 
 
 
Leipzig 
Maternus Seniorenzentrum  
Dresdner Hof 
Neumarkt 27 
14.00 Uhr 
 
Neustadt an der Weinstraße 
Hotel Palatina 
Gartenstr. 8 
15.00 Uhr 
 
Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf 
Grieneisen Bestattungen 
Julius Grieneisen Haus 
Fürstenbrunner Weg 10/12 
14.00 Uhr 
 
 
 
 
Gießen 
Restaurant Akropolis 
Licher Str. 59 
18.00 Uhr 
 
 
 
 
 
Lübeck 
Werkkunstschule 
Wahmstr. 43-45 
16.00 Uhr

Gerhard Rampp 
Tel. 01 76/41 73 09 38 
 
Um Voranmeldung wird gebeten 
für den Fall, dass die Sprech-
stunde bereits belegt ist oder 
ausnahmsweise entfällt. 
 
Gerhild Hotzel 
Tel. 0 21 02/84 82 10 
gerhild_hotzel@web.de 
 
 
 
Wigbert Rudolph 
Tel. 06 41/7 31 15 
W.Rudolph@RWC-Advokat.de 
 
Um rechtzeitige Anmeldung  
wird gebeten. 
 
Volker Leisten   
Tel. 0 24 49/20 71 13  
v.leisten@t-online.de 
 
Klaus Vogt 
Tel. 0 26 33/20 04 56 
rac@gmx.de 
 
Rolf Knoll, Leiter der  
DGHS-Kontaktstelle  
Mitteldeutschland 
Tel./AB/Fax 03 75/5 67 98 40 
 
 
Ursula Bonnekoh 
Tel. 0 63 47/9 82 10 03 
 
  
 
Elke Peters 
Tel. 0 30/4 13 24 23 
 
Anmeldung erforderlich bei  
der Geschäftsstelle bis  
spätestens 8.5.2020  
unter Tel. 0 30/2 12 22 33 70. 
Begrenzte Platzzahl! 
 
Wigbert Rudolph 
Tel. 06 41/7 31 15 
W.Rudolph@RWC-Advokat.de 
 
Anmeldung erforderlich bei  
der Geschäftsstelle bis  
spätestens 11.5.2020  
unter Tel. 0 30/2 12 22 33 70. 
 
Werner Lehr, Leiter  
der DGHS-Kontaktstelle  
Norddeutschland   
Tel. 0 48 46/6 01 41 21   
werner.lehr@dghs.de 
 
Bitte um Anmeldung wegen des 
Platzbedarfs (ggf. AB) per E-Mail 
oder bei Familie Keimer- 
Nielsen, Tel. 04 51/47 76 28. 
 
Freunde und Bekannte dürfen 
gerne mitgebracht werden.  
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Lüneburg 
Mosaique – Haus der Kulturen 
Katzenstr. 1, (Parkmöglichkeiten: 
Parkhaus, Neue Sülze 9 oder Park-
haus am Graalwall) 
15.00 Uhr 
 
 
 
Nürnberg 
Humanistische Vereinigung 
Kinkelstr. 12 (OT Mögeldorf), vom Hbf. 
mit der S 1 (Haltestelle Mögeldorf) 
oder Tram Nr. 5 (Haltestelle Lechnerstr.) 
16.00 Uhr 
Achtung: Neuer Veranstaltungsort! 
 
Bonn 
Hotel Bristol 
Prinz-Albrecht-Str. 2 (Nähe Hbf.) 
18.00 Uhr 
 
 
 
 
 
Frankfurt/M. 
SAALBAU Südbahnhof 
Kleiner Saal,  Hedderichstraße 51 
15.00 Uhr 
 
 
 
Köln 
Residenz am Dom  
Raum „Thomas v. Aquin“ 
An den Dominikanern 6-8  
15.00 Uhr 
 
Schwerin 
Informationen zum Veranstaltungsort 
und zur Uhrzeit erhalten Sie bei Ihrer 
Anmeldung. 
 
 
 
Augsburg 
Zentrum des Bundes für  
Geistesfreiheit Augsburg 
Haunstetter Str. 112 
(direkt an der Straßenbahnhaltestelle 
„Sportanlage Süd“) 
18.00-19.30 Uhr 
 
Gießen 
Informationen zum Veranstaltungsort 
und zur Uhrzeit erhalten Sie bei Ihrer 
Anmeldung. 
 
 
 
Stuttgart 
Restaurant Friedenau 
Rotenbergstr. 127 (v. Hbf. U 9  
Richtung Hedelfingen, Haltestelle 
„Raitelsberg“) 
15.00 Uhr 

Kirstin Linck 
Tel. 0 41 31/40 73 35 
 
 
 
 
 
 
 
Reinhold Felscher 
Tel. 01 60/95 67 96 79 
 
Peter Richter 
Tel. 09 11/8 17 99 61 
 
 
 
Gisela Dreyer 
Tel. 02 28/23 11 32 
gisela.dreyer@t-online.de 
 
 
 
   
 
 
Helga Liedtke, Leiterin der 
DGHS-Kontaktstelle Hessen 
Tel.  0 69/95 20 07 26 
 
 
 
 
Christine Hucke, Leiterin  
der DGHS-Kontaktstelle 
Nordrhein 
Tel. 0 22 34/92 67 39  
 
 
Rolf Knoll, Leiter der  
DGHS-Kontaktstelle  
Mitteldeutschland 
Anmeldung erforderlich bis  
spätestens 22.5.2020 
Tel./AB/Fax 03 75/5 67 98 40 
 
Gerhard Rampp 
Tel. 01 76/41 73 09 38 
 
Um Voranmeldung wird gebeten 
für den Fall, dass die Sprech-
stunde bereits belegt ist oder 
ausnahmsweise entfällt. 
 
Wigbert Rudolph 
Tel. 06 41/7 31 15 
W.Rudolph@RWC-Advokat.de 
 
Um rechtzeitige Anmeldung wird 
gebeten. 
 
Heiner Jestrabek, Leiter  
der DGHS-Kontaktstelle  
Württemberg  
Tel. 0 73 21/4 28 49

TERMIN REFERENTEN/THEMA ORT VERANSTALTER  
ANMELDUNG/AUSKUNFT

n     16.5.2020 
     Samstag 
 
 
 
 
 
 
 
n    20.5.2020 
     Mittwoch 
 
      
 
 
 
 
n    25.5.2020 
     Montag 
 
 
 
 
 
 
 
n    27.5.2020 
     Mittwoch 
 
 
 
 
 
n    28.5.2020 
     Donnerstag  
 
 
 
 
n     29.5.1920 
     Freitag  
 
 
 
 
 
n       2.6.2020 
       9.6.2020 
     16.6.2020 
     23.6.2020 
     30.6.2020 
     jeweils 
     dienstags 
 
n       3.6.2020   
     10.6.2020 
     17.6.2020  
     24.6.2020 
     jeweils 
     mittwochs  
 
n       4.6.2020 
     Donnerstag 

Gesprächskreis 
Kirstin Linck: Vorstellung der Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts  
zu § 217 StGB und dessen mögliche 
Auswirkungen.  
 
Mit anschließendem Gedankenaus-
tausch.    
 
Vortrag und Diskussion 
DGHS-Vizepräsident Prof. Robert  
Roßbruch: Aktuelles zur Freitodbeglei-
tung/Suizidhilfe in Deutschland. 
 
 
 
 
Gesprächskreis 
Gisela Dreyer: Das Thema Sterben in  
unserem Leben. 
Außerdem aktuelle Themen: Patienten-
verfügung und Vorsorgevollmacht.  
Bringen Sie gerne Ihre Themenvorschläge 
und Fragen in die Diskussion mit ein. 
Neugründung! 
 
Gesprächskreis 
Helga Liedtke: Die neue Patientenschutz- 
und Vorsorgemappe der DGHS / Wie 
geht es weiter nach der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts zum  
§ 217 StGB?   
 
Vortrag und Diskussion   
DGHS-Vizepräsident Prof. Robert  
Roßbruch: Aktuelles zur Freitodbeglei-
tung in Deutschland.  
 
 
Einzelgespräche 
Rolf Knoll: Die DGHS bietet die Möglich-
keit zur persönlichen Beratung. 
 
 
 
 
Einzelgespräche 
Gerhard Rampp: Die DGHS bietet die 
Möglichkeit zur persönlichen Beratung 
an den aufgeführten Terminen. 
 
 
 
 
Einzelgespräche 
Wigbert Rudolph: Die DGHS bietet die 
Möglichkeit zur persönlichen Beratung 
an den aufgeführten Terminen. 
 
 
 
Vortrag   
Heiner Jestrabek: Organspenden in 
Deutschland. 
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TERMIN REFERENTEN/THEMA ORT VERANSTALTER  
ANMELDUNG/AUSKUNFT

n        9.6.2020 
     Dienstag  
      
 
 
 
 
n     12.6.2020 
     Freitag 
 
 
 
 
 
n     13.6.2020   
     Samstag 
 
 
 
 
 
 

Gesprächskreis  
Wie gestalte ich den letzten Lebens- 
abschnitt? Bringen Sie Ihre Wünsche, 
Ideen, Erfahrungen und Fragen mit. 
Freier Gedankenaustausch. 
 
 
Einzelgespräche 
Rolf Knoll: Die DGHS bietet die Möglich-
keit zur persönlichen Beratung. 
 
 
 
 
Gesprächskreis 
Helmut Schäf: Neben der Vorstellung von 
Vorsorgeempfehlungen wird jeweils auf 
aktuelle Probleme im Patientenrecht ein-
gegangen.  
 
 
 
 
 

Hamburg 
Bürgerhaus in Barmbek 
Lorichsstr. 28 a (Bus/Bahn: U + S 
Barmbek, dann Bus 7 oder 172 bis 
Hartzloh) 
14.00 Uhr 
 
Magdeburg 
Informationen zum Veranstaltungsort 
und zur Uhrzeit erhalten Sie bei Ihrer 
Anmeldung. 
 
 
 
Mainz 
Hotel „Am Lerchenberg“ 
Hindemithstr. 5, Anfahrt über A60 + 
A63, Buslinien 54/68/70/71/91,  
Straßenbahn 51 + 53 + Mainzelbahn 
15.00 Uhr 
 
 
 
 

Ingrid Glandt 
Tel.: 0 40/7 96 06 51      
 
 
 
 
 
Rolf Knoll, Leiter der  
DGHS-Kontaktstelle  
Mitteldeutschland 
Anmeldung erforderlich bis  
spätestens 1.6.2020 
Tel./AB/Fax 03 75/5 67 98 40 
 
Helmut Schäf, Leiter der 
DGHS-Kontaktstelle Südwest 
Tel. 0 62 41/8 54 97 95  
helmut.schaef@dghs.de 
Anmeldung erbeten. 
 
Walter Steinmetz 
Tel. 0 67 31/71 08 
waltersteinmetz@t-online.de 

Die DGHS möchte den direkten Kontakt unter Mitgliedern mehr för-
dern. Dazu können Sie in dieser Rubrik eine kostenlose Anzeige auf-
geben. Bitte wenden Sie sich an die Geschäftsstelle unter Tel. 030/ 
21 22 23 37-0. Antworten auf Chiffre-Anzeigen bitte an die DGHS- 
Geschäftsstelle, Postfach 64 01 43, 10047 Berlin unter Angabe des 
Chiffre-Wortes richten. Ihre Post wird entsprechend weitergeleitet. 

� Dame aus Neuss sucht Bevoll-
mächtigung auf Gegenseitigkeit, 
gerne vorher gemeinsame Akti-
vitäten/Freundschaft.  
Kontakt unter: maboss1@gmx.net 
oder Whatsapp 01 72/1 00 33 47.  
 
� Ein Mitglied aus München 
(männl., 80), topfit, sucht Partnerin 
für gemeinsame Unternehmungen.  
Chiffre: München  
 
� Mitglied (weibl., 74), wohnhaft 
in der Nähe von Frankfurt/M.,  
motorisiert, ehemalige Gemeinde-

schwester. Interessen: Philoso-
phie, Natur, Tierschutz, gesunde 
Ernährung u.v.m., sucht Gedan-
kenaustausch per Brief und  
Treffen mit anderen Mitgliedern. 
Chiffre: Frankfurt 
 
� Mitglied (weibl., 75), zum 
Thema Sterbefasten: Gibt es Inter-
essierte im Raum Kiel, die an einer 
Gesprächsgruppe und an einem 
Austausch teilnehmen möchten? 
Chiffre: KIEL oder 
Wegner44@gmx.de 
 

Für den Inhalt der Anzeigen ist der jeweilige Inserent verantwortlich.
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Dialog unter 
Mitgliedern

Die langjährige Leiterin des Ge-
sprächskreises, Irmhild Koch, wird aus 
gesundheitlichen Gründen keine wei-
teren Veranstaltungen mehr organi-
sieren oder leiten können. Auf Grund 
ihrer sympathischen und mensch-
lichen Art wurde ihre Entscheidung 
beim letzten Gesprächskreis am  

12. Februar 2020 in Freiburg sehr be-
dauert. Jedoch steht sie weiterhin als 
Ansprechpartnerin für die Mitglieder 
zur Verfügung. Als Übergangslösung 
für dieses Jahr wird Bernhard Weber, 
Leiter der Kontaktstelle Baden, den 
nächsten Gesprächskreis am 12. Au-
gust 2020 durchführen. Wir sind zu-

versichtlich, dass wir in diesem Jahr 
eine neue Ansprechpartnerin begrü-
ßen dürfen, welche dann die weiteren 
Gesprächskreise in Freiburg organi-
sieren und leiten wird. Selbstverständ-
lich können sich die Mitglieder privat 
zu einem Austausch untereinander 
treffen.                    Bernhard Weber

Freiburg: Der Gesprächskreis ist im Umbruch



So können Sie uns erreichen
Bitte wenden Sie sich bei Nachfra-
gen an die Geschäftsstelle in Berlin, 
an unsere regionalen Kontaktstellen, 
an die ehrenamtlichen lokalen An-
sprechpartner/-innen und natürlich 
an Ihre/n Bevollmächtigte/n. 
Da uns zu den Geschäftszeiten (Mo.-
Fr. 9.00-16.00 Uhr) sehr viele Anrufe 
erreichen, arbeiten wir weiterhin inten-
siv am Ausbau eines regionalen Netzes. 
Interessenten/innen für ein ehrenamtli-
ches Engagement melden sich bitte in 
der DGHS-Geschäftsstelle in Berlin. Für 
persönliche Gespräche und Besuche 
in der Geschäftsstelle bitten wir um 
vorherige telefonische oder schriftliche 
Terminabsprache. 
Aufgrund gesetzlicher Feiertage kön-
nen Sie uns an folgenden Tagen nicht 
erreichen: 
13.4.2020 Ostermontag 
1.5.2020 Tag der Arbeit 
8.5.2020 Tag der Befreiung (in Berlin) 
21.5.2020 Christi Himmelfahrt 
1.6.2020 Pfingstmontag 

DGHS-Geschäftsstelle: 
Postfach 64 01 43, 10047 Berlin 
Tel. 0 30/2 12 22 33 70 (Tel.-Zentrale) 
Fax 0 30/21 22 23 37 77 
 
Kronenstr. 4, 10117 Berlin  
(U-Bahn Stadtmitte) 
info@dghs.de, www.dghs.de 
 
 
ACHTUNG! Die Kontaktstellen sind 
nicht für Verwaltungsaufgaben (z. B. 
Adressänderungen, Ein- und Austritte, 
Kontoänderungen etc.) zuständig. Hier-
für bitte an die Geschäftsstelle in Berlin 
wenden. 
 
Kontaktstellen der DGHS: 
 Baden 

Bernhard Weber  
Tel. 0 72 21/8 03 38 74 

 
 Hessen 

Helga Liedtke  
Tel. 0 69/95 20 07 26 

 Mitteldeutschland  
Rolf Knoll 
Tel./Fax 03 75/5 67 98 40 

 
 Norddeutschland 

Werner Lehr 
Tel. 0 48 46/6 01 41 21 

 
 Nordrhein 

Christine Hucke 
Tel. 0 22 34/92 67 39 

 
 Südwest 

Helmut Schäf 
Tel./Fax 0 62 41/8 54 97 95 

 
 Thüringen/Franken 

Siegfried R. Krebs 
Tel. 0 36 43/90 07 44 

 
 Württemberg 

Heiner Jestrabek 
Tel. 0 73 21/4 28 49 
Fax 0 73 21/4 28 92 

 

 
 
 
 
 

Unter dem Namen Schluss.PUNKT haben die beiden 
Vereine DGHS und DIGNITAS gemeinsam eine nieder-
schwellige Beratungsstelle gegründet. Dabei soll 
Menschen, die eine Beendigung des eigenen Lebens in 
Betracht ziehen, ergebnisoffen und unvoreingenommen 
umfassende Informationen als Entscheidungsgrundla- 
ge zur Gestaltung des weiteren Lebens bis zum 
Lebensende vermittelt werden. Wichtig zu wissen: Es 
wird keine konkrete Suizidhilfe vermittelt! Ziel dieser 
Beratungsstelle ist zunächst, kurzschlüssige und 
riskante Suizidversuche zu verringern. Seit die Telefon-

Hotline Anfang März freigeschaltet wurde, ist die Leitung gut frequentiert. Die 
Beratungsstelle Schluss.PUNKT ist täglich für zwei Stunden erreichbar. Die 
Dienstleistungen der Beratungsstelle sind kostenlos und nicht an eine 
Mitgliedschaft gebunden. www.schluss-punkt.de. Was sind nun die ersten 
Erfahrungen der DGHS mit dieser Hotline? Welche Fragen kann man bei 
Schluss.PUNKT loswerden? Was kann man machen, wenn auf der Hotline kein 
Durchkommen ist?  
Die Geschäftsführerin der DGHS, Claudia Wiedenmann, die in die Konzipierung 
dieses neuen Beratungsangebots eng eingebunden war, steht Mitgliedern für 
entsprechende Nachfragen zu Schluss.PUNKT beim Experten-Telefon zur 
Verfügung. 
 
Als DGHS-Mitglied können Sie gerne das Experten-Telefon nutzen. Einmal pro 
Quartal steht ein Experte/eine Expertin für den Zeitraum von zwei Stunden tele-
fonisch zur Verfügung. Dieser Service ist für Sie als DGHS-Mitglied kostenlos!  
Bitte halten Sie bei Ihrem Anruf Ihre Mitglieds-Nummer bereit.  
Jedem/r Anrufer/in stehen maximal zehn Minuten zur Verfügung, damit mög-
lichst viele Mitglieder den/die Experten/in erreichen können. 

mit:  
Claudia Wiedenmann M. A.,  
Geschäftsführerin der DGHS 
 
Thema: 
Neue DGHS-Leistung 
Schluss.PUNKT 
 
Mittwoch, 22. April 2020 
14 bis 16 Uhr 
Telefon: 0 30/21 22 23 37-23 
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Ehrenamtliche lokale Ansprechpartner 

Alzey (Albig), Walter Steinmetz, Tel. 0 67 31/71 08 
Augsburg, Gerhard Rampp, Tel. 01 76/41 73 09 38 
Bad Breisig, Klaus Vogt, Tel. 0 26 33/20 04 56 
Baden-Baden, Bernhard Weber, Tel. 0 72 21/8 03 38 74 
Bad Wiessee, Gerhart Groß, Tel. 0 80 22/8 59 88 48 
Bayreuth (Speichersdorf), Karin Brilla, Tel. 0 92 75/71 93 
*Berlin, Elke Peters, Tel. 0 30/4 13 24 23 
Bonn, Gisela Dreyer, Tel. 02 28/23 11 32 
Bremen, Renate Wegfahrt, Tel. 04 21/20 80 71 88 
Dresden, Marion Bauroth, Tel. 03 51/27 69 27 79 
Düsseldorf (Ratingen), Gerhild Hotzel, Tel. 0 21 02/84 82 10 
Frankfurt/M., Helga Liedtke, Tel. 0 69/95 20 07 26 
Freiburg (Ballrechten-Dottingen), Irmhild Koch,  
Tel. 0 76 34/50 75 80 
Freimersheim (Pfalz), Ursula Bonnekoh,  
Tel. 01 76/75 88 56 35 
Freudenstadt, Alfred Marte, Tel. 01 72/7 21 23 52 
Geroldsgrün, Gerhard Reichelt, Tel. 0 92 88/82 12 
Gießen, Wigbert Rudolph, Tel. 06 41/7 31 15 und  
01 71/4 02 62 00 
Greven (Münsterland), Dr. Margot Eilers,  
Tel. 0 15 73/4 19 22 83 
Greven (Münsterland), Wolfgang Knoke,  
Tel. 01 62/8 28 28 72 und 0 25 71/5 75 99 59 
Greven (Münsterland), Sven Lütke-Wiesmann,  
Tel. 0 25 71/5 87 06 83 
Hamburg, Ludwig Abeltshauser, Tel. 0 40/41 54 98 47 
Hamburg, Ingrid Glandt, Tel. 0 40/7 96 06 51 
Hamburg (Reinbek), Dr. Ulrich Meyberg,  
Tel. 0 40/72 81 12 19 und  01 76/52 57 27 77 
Hannover, Elke Neuendorf, Tel. 05 11/2 34 41 76 
Heidenheim/Brenz, Heiner Jestrabek, Tel. 0 73 21/4 28 49 
Heilbronn, Barbara Brunner, Tel. 0 71 31/8 31 15 
Heppenheim, Siegfried Haupt, Tel. 0 62 52/31 75 
Husum (Nordfriesland), Werner Lehr, Tel. 0 48 46/6 01 41 21 
Ingolstadt (Wolnzach), Petra Pfeiffer, Tel. 0 84 42/6 79 64 56 

Kevelaer (Niederrhein), Elisabeth Mastaler,  
Tel. 0 15 15/9 83 95 93 
Kiel, Klaus Kühl, Tel. 04 31/37 38 16 
Köln (Eifel), Volker Leisten, Tel. 0 24 49/20 71 13 
Köln/Erftkreis, Kurt Baumann, Tel. 0 22 36/4 76 66 
Köln/Rhein-Erftkreis, Christine Hucke, Tel. 0 22 34/92 67 39 
Kronach, Suyin Kühlein, Tel. 0 92 61/53 09 95 
Landshut, Sigrid Blieninger-Schuster, Tel. 08 71/8 97 89 
und 01 60/98 17 32 05 
Lüneburg, Ilse Köcher, Tel. 0 41 31/2 69 51 55 
Lüneburg, Kirstin Linck, Tel. 0 41 31/40 73 35 
Mönchengladbach, Ursula Dörrich, Tel. 0 21 61/4 67 21 98 
Mönchengladbach, Rita Schumpe, Tel. 0 21 66/3 02 41 
München, Georg Danes, Tel. 0 89/54 64 34 10 
München, Angelika Reh, Tel. 01 76/53 24 89 07 
Nürnberg, Reinhold Felscher, Tel. 01 60/95 67 96 79 
Nürnberg, Peter Richter, Tel. 09 11/8 17 99 61 
Oberursel, Gudrun Westphal, Tel. 0 61 71/2 10 37 
Oerlinghausen (Bielefeld), Walter Warstatt,  
Tel. 0 52 02/9 78 04 
Panketal (Brandenburg), Ingrid Hähner, Tel. 0 30/94 39 63 36 
Sassenberg (Münsterland), Manfred Lötgering,  
Tel. 0 25 83/ 30 33 29 
Schwabstedt (Nordfriesland), Gudrun Niemeyer,  
Tel. 01 70/4 02 39 66 
Schwabstedt (Nordfriesland), Rolf Niemeyer,  
Tel. 01 51/12 33 64 30 
Stuttgart, Thomas Heckel, Tel. 07 11/73 11 38 
Ulm, Renate Runge, Tel. 07 31/3 80 54 19 
Voerde, Horst-Dieter Giebing, Tel. 0 28 55/9 36 99 01 
Weimar, Siegfried R. Krebs, Tel. 0 36 43/ 90 07 44 
Wendlingen, Sonja Schmid, Tel. 0 70 24/5 57 88 
Wiesloch (Heidelberg), Ursula Wessels, Tel. 0 62 22/5 24 77 
Worms, Helmut Schäf, Tel. 0 62 41/8 54 97 95 
Zwickau, Rolf Knoll, Tel. 03 75/5 67 98 40 

In den nachfolgend genannten Städten sind für die DGHS ehrenamtliche  
lokale Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner tätig. Die oft auf- 

opfernde und engagierte Mithilfe dieser vor Ort tätigen Mitglieder erfolgt 
ehrenamtlich. Wir bitten Sie, Ihre Anrufe zu den üblichen Tageszeiten 
vorzunehmen. Die entstehenden Kosten und Auslagen für Fahrten (Bus, 
Tram, U-Bahn etc.) bitte direkt erstatten. Damit Sie sich ein Bild über 
Ihre Gesprächspartner machen können, zeigen wir in jeder HLS-Aus-
gabe eine unserer Ansprechpartnerinnen oder einen Ansprechpartner, 
hier Elke Peters* aus Berlin. 

Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, dass weder die DGHS noch die 
ehrenamtlichen lokalen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 

suizidgeeignete Medikamente und Mittel vertreiben und/oder verkaufen. 
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Bad Neuenahr 
Thema „Notausgang Schweiz“ brachte Rekord-Teilnahme

Das Thema bei unserem Gesprächs-
kreis am 1. Februar lautete eigentlich 
recht allgemein: „Freitodbegleitung in 
der Schweiz. Überblick, Wissenswer-
tes, Diskussion“. Schon im Vorfeld 
zeichnete sich ein großes Interesse ab. 
Wir hatten daher schon einen größeren 
Raum gebucht, der dann aber auch 
aus allen Nähten platzte. Es waren 
deutlich über 70 Teilnehmer anwe-
send, die noch lange nach Ende der 
Veranstaltung mit uns weiter diskutier-
ten – ein Allzeit-Rekord für Bad Neu-
enahr. Etwa die Hälfte der Teilnehmer 
waren zum ersten Mal dabei und noch 
keine DGHS Mitglieder. Die Teilnehmer 
kamen z. T. von weiter her, z. B. Düs-
seldorf, Niederrhein, Köln, Eifel, ein 
Ehepaar aus Frankfurt, die eigens da-
für angereist waren und übernachte-
ten. Unsere Pressestelle hatte die örtli-
che Presse informiert und uns auch mit 
ausreichend Info-Material versorgt. Mit 
der schnellen Hilfe des Hotels konnten 
wir den Ansturm bewältigen, alle fan-
den einen Platz.  

Was war der Grund für dieses uner-
wartet hohe Interesse? Das angebo-
tene Thema traf wie erwartet den zen-
tralen Nerv unserer Zielgruppe, die ein 
Bedürfnis nach rechtzeitiger Vorsorge 
zum Lebensende hat. Wichtig war da-
bei wieder einmal die Bestätigung, 
dass kaum jemand unter einer direkten 
Todessehnsucht und schon gar nicht 
unter einer Freitodsehnsucht leidet. 

Jeder sucht zu seiner Absicherung und 
Beruhigung erst einmal seinen persön-
lichen Notausgang als Option für den 
größten anzunehmenden Notfall am 
Lebensende, der ja bekanntlich nicht 
vorhersehbar ist. Gleiche Erfahrung 
machen auch alle Schweizer Organi-
sationen, Stichwort: FTB-Abbrüche 
(FTB = Freitodbegleitung). 

Die wichtigsten Stichpunkte, die wir 
uns – Klaus Vogt und ich – im Vortrag 
aufgeteilt hatten, waren u. a.: Die 
rechtlichen Grundlagen für die in der 
Schweiz praktizierte Freitodbeglei-
tung;  Vergleich mit Deutschland und 
Benelux; die daraus resultierenden 
Statuten der einzelnen Gesellschaften 
in der Schweiz; Statistik der aktuell 
durchgeführten FTB und Kommentie-
rung; Sterbehilfekultur und das gesell-
schaftliche Umfeld in der Schweiz; 

Sterbehilfegegner und deren Argu-
mente; Profil der einzelnen Organisa-
tionen mit Betonung derer, die für Aus-
länder zur Verfügung stehen; Ablauf ei-
ner FTB, von der Anmeldung bis zum 
Abschluss, auch Kosten; wichtig hier 
die obligatorischen Voraussetzungen 
für eine FTB, z. B. auch technisch/or-
ganisatorisch. 

Etwas aufwändig waren Vorberei-
tung und Recherche für die ganze The-
matik. Klaus Vogt und ich haben in den 
Medien, speziell auch in Schweizer 
Medien, recherchiert, natürlich auch im 
Internet und wir konnten zusätzlich ei-
nige Einzelgespräche mit Insidern füh-
ren. Dass wir ohne Fremdreferent alles 
selbst angeboten und durchgeführt 
hatten, sorgte wohl zusätzlich für Au-
thentizität und Glaubwürdigkeit.  

Volker Leisten 

Halstenbek 
Diskussionsveranstaltung 

Ludwig Abeltshauser, ehrenamtlicher lokaler Ansprech-
partner aus Hamburg, nahm am  15.2.2020  an einer Podi-
umsdiskussion zum Thema Sterbehilfe bei der Jungen 
Union Halstenbek teil, zusammen mit der Leiterin eines 
Hospizes, einer evangelischen Pastorin und einem katholi-
schen Diakon. Ein Bericht über die Veranstaltung erschien 
im „Pinneberger Tageblatt“.                                    Red. 

Junge Union Halstenbek organisiert Debatte mit vier Experten / Menschen jeden Alters diskutieren mit

rina Lincke

NBEK „Die Würde des
n ist unantastbar“:
Artikel des Grundge-

wurde während einer
onsveranstaltung zur
lfe ganz unterschied-
rpretiert. Zum Mei-

stausch hatten Leon
Ortsvorsitzender der

Union Halstenbek und
lvertreter Victor Ul-

eladen – zwei Sech-
ige, von denen man
könnte, dass die Be-

ung mit dem Lebens-
cht in ihrem Fokus
er weit gefehlt: „Wir
ns in der Schule mit

und Wider zur Ster-
auseinandergesetzt

Vier Experten mit unterschiedlichen Blickwinkeln zum Thema: Diakon Christian Woermann von der katholischen Kirchengemeinde Herz
Jesu (von links), Doreen Welack, Leiterin des Elmshorner Johannis Hospiz, Pastorin der Kirchengemeinde Halstenbek, Katja Rogmann,
und Ludwig Abeltshauser von der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben. FOTO: SABRINA LINKE

Sterbehilfe ja oder nein?
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Bonn 
Das Sterben denken um des Lebens willen! 

In einem neuen Gesprächskreis  am 
25. 5. 2020 geht es um einen Gedan-
kenaustausch über die Endlichkeit un-
serer Existenz und damit um ein Plä-
doyer für ein bewusstes, sinnerfülltes 
und zufriedeneres Leben im Hier und 
Jetzt.  

Wir alle wissen, dass wir eines Ta-
ges sterben. Die Unwissenheit über 
Zeitpunkt und ungesicherte Selbstbe-
stimmung in dieser Lebensphase in-
spiriert seit Menschengedenken Auto-
ren, Künstler, Politiker  und  Philoso-

phen. Durch Austausch unserer Ge-
danken und unserer Lektüre  wollen 
wir uns im Gespräch der Unbestimmt-
heit des ‚Danach‘ und unserer  man-
gelnden Vorstellung von dem eigenen 
‚nicht mehr Sein‘  nähern.   

Über Literatur, Musik, Dichtung und 
sonstigem Schrifttum begeben wir 
uns auf die Suche nach Spuren, in de-
nen das  Sterben als eine Reise – als 
Übergang – vermittelt wird. Erwartun-
gen, Hoffnung, Sehnsucht und exis-
tentielle Wertvorstellungen der Selbst-

bestimmung und Selbstfürsorge am 
Lebensende sind das Thema. Es geht 
um Akzeptanz und ‚Abschiedlichkeit‘  
als Haltung, die nicht allein aus juristi-
scher und medizinischer Sicht be-
trachtet werden kann. Diese von den 
Kirchen ‚besetzte‘ Frage lebt als kultu-
relles Phänomen seit Jahrhunderten. 

Für einen anregenden Austausch 
unter den Gesprächsteilnehmern bit-
ten wir Sie, Ihre Gedanken und Ideen 
einzubringen. Bringen Sie bitte Ihre 
Fragen mit!  Dipl. Psych. Gisela Dreyer  

Köln 
In welcher Stadt wollen wir leben? 

Die Auftaktveranstaltung zum Projekt 
„Caring Community Köln“ zur Grün-
dung eines neuen Palliativnetzwerkes 
fand auf Einladung von Oberbürger-
meisterin Henriette Reker am Mitt-
woch, 15. Januar 2020, im Histori-
schen Rathaus von Köln statt. Hen-
riette Reker erinnerte, die erste Pallia-
tivstation entstand 1983 in Köln, 2009 
gründete sich das Palliativ- und Hos-
piz-Netzwerk Köln und 2013 trat die 
Stadt Köln der „Charta zur Betreuung 
schwerstkranker und sterbender Men-
schen in Deutschland“ bei. Köln ist 
gut aufgestellt. 

Jetzt verfolgt „Caring Community 
Köln“ ein Konzept zur Selbstentwick-
lung der Stadtgesellschaft im Umgang 
mit Sterben, Tod und Trauer, wie Prof. 
Raymond Voltz, Vorsitzender des Palli-
ativ- und Hospiz-Netzwerkes Köln e. V., 
in seinem Impulsvortrag ausführte. Im 
letzten Lebensjahr werden 5% der be-
troffenen Menschen durch  Palliativ- 
und Hospizstrukturen und das Allge-
meine Gesundheitssystem betreut, je-
doch 95% aller Betroffenen durch Fa-
milie, Freunde, Nachbarn, Arbeits-
stätte, Schulen, Gemeinden und Ver-
eine. „Die Begleitung am Lebensende 
ist jedermanns Verantwortung“, heißt 
es bei „Public Health Palliative Care 
International“. 

Im nationalen Rahmen 
der „Charta zur Betreuung 
schwerstkranker und ster-
bender Menschen in 
Deutschland“ fordert Prof. 
Klaus Dörner: „Wir brau-
chen einen guten Bürger-
Profi-Mix bei der Hilfe“, 
denn jeder Mensch hat ein 
Recht auf ein Sterben unter würdigen 
Bedingungen. 

In der sich anschließenden Podi-
umsdiskussion mit dem Beigeordne-
ten für Soziales, Umwelt, Gesundheit 
und Wohnen der Stadt Köln, Dr. Ha-
rald Rau, und jeweils einem Vertreter 
der Senioren, der Handwerkskammer, 
den Wohlfahrtsverbänden, der AOK 
und der Hospiz- und Palliativ Arbeits-
gemeinschaft wurde deutlich, Caring 
Community (zu Deutsch: sorgende 
Gemeinschaft) ist die Fortsetzung der 
Hospizbewegung, um ein Konzept zur 
Selbstentwicklung der Stadtgesell-
schaft zu erstellen, um zur Stadt der 
Menschlichkeit zu werden! 

Da soll für Betriebe ein Konzept ent-
wickelt werden zum Umgang mit 
Trauer und Tod am Arbeitsplatz. Dr. 
Martin Theisen, Seniorenvertreter, will 
Menschen zu „Stadtteil-Kümmerern“ 
machen. „Wo fangen wir an? Wo fehlt 
etwas? Wo gibt es Angebote für Men-

schen in prekären Lebens-
lagen? Gibt es frühzeitige 
Angebote, nicht erst in der 

Endphase?“, dies sind wegweisende 
Fragen. 

„Caring Community Köln“ verfolgt 
das Ziel, soziale Netzwerke und Ange-
bote zu entwickeln, die Menschen in 
jeglicher Lage der Hilfsbedürftigkeit 
unterstützen und uneingeschränkte 
Partizipationsmöglichkeiten gewähr-
leisten. Das sind beispielsweise die 
Förderung zivilgesellschaftlichen En-
gagements sowie Beteiligungsmög-
lichkeiten und Begegnungsräume für 
Bürgerinnen und Bürger.   

Diese Sorgekultur fördert den direk-
ten Kontakt und die Hilfe zwischen 
Bürgerinnen und Bürgern dort, wo 
diese leben, lieben, arbeiten und dann 
auch sterben, sagt Dr. Harald Rau, 
Beigeordneter für Soziales, Umwelt, 
Gesundheit und Wohnen der Stadt 
Köln.   

Es wird eine Vernetzung aller rele-
vanten Akteure angestrebt: Sowohl für 
schwerstkranke, sterbende Men-

Christine Hucke, 
Kontaktstellenleiterin 
Nordrhein, berichtet 
aus der Domstadt. 
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Zu einer besonderen Veran-
staltung trafen sich DGHS-Mit-
glieder am 14. Februar. Einge-
laden hatte ein Berliner Verlag, 
in dessen Programm das ak-
tuelle Buch von Béatrice 
Hecht-El Minshawi erschien 
(vorgestellt in HLS 2019-3, 29 
f.). Die Autorin, Mitglied in der 
DGHS, hatte in Bremen Philo-
sophie, Pädagogik, Soziologie und Psychologie 
studiert, sie promovierte 1988 mit dem Thema 
Interkulturelle Beziehungen. Parallel dazu baute 
sie ab 1973 ihr Institut Interkultur auf, um Qualifi-
zierungsangebote für international tätiges Füh-
rungs- und Fachpersonal anzubieten. Sie ist Ex-
pertin und Autorin für Interkulturelle und Diversity-
Kompetenz. Als Trainerin für Fach- und Führungs-
kräfte führten ihre Wege nach Asien, in die arabi-
schen Länder, in die USA, nach Australien und 
Neuseeland. Auch privat ist sie eine passionierte 
Reisende, sagt ihr Verlag Omnino über sie. Béa-
trice Hecht-El Minshawi besuchte Südafrika und 
die Südsee und unternahm Streifzüge durch Eu-
ropa. In ihren Büchern beschreibt sie das Leben 
der Menschen in verschiedenen Ländern, wirbt für 
Mut und Offenheit zu interkulturellen Begegnun-
gen und reflektiert das Reisen an sich. 

In ihrem jüngsten Buch, um das es an diesem 
Abend in Berlin ging, stand ihre wohl persönlichste 

Reise im Mittelpunkt. DGHS- 
Geschäftsführerin Claudia Wie-
denmann betonte in ihrem 
Grußwort, dass sie die Lektüre 

als eine Fahrt voller Unwägbarkeiten, Hoffnungen 
und Enttäuschungen, eine größere Herausforde-
rung als all die Auslandsaufenthalte zuvor, emp-
funden hatte. Es ist ein Trip zur eigenen Gefühls-
welt, der Ehemann ist sterbenskrank. Eigentlich 
hatten die beiden einen neuen Lebensabschnitt 
organisiert, ihr großes weltoffenes Haus in Bremen 
verkauft und eine lange Reise in einem von ihnen 
so genannten „Wohn-Auto“ geplant. Plötzlich 
muss sich Béatrice Hecht El-Minshawi mit Arztter-
minen und viel praktischer Organisation herum-
schlagen. In der Beziehung zu ihrem Mann geht es 
um Vergänglichkeit, das Ringen um Selbstbestim-
mung, Abschied und – über allem – die Liebe zu-
einander. Drei Jahre lang währt der Abschied. Am 
Ende steht ein Innehalten, das „Adieu“. Die Auto-
rin las im Wechsel mit zwei Freund/innen einige 
Passagen aus dem Buch vor, umrahmt von sehr 
stimmiger Musikbegleitung.                                             

Red.

Berlin 
Mitglied liest aus ihrem Buch
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schen, als auch für Pflegende soll ein 
tragfähiges Hilfenetz entstehen, das 
professionelle Dienstleistungen, kom-
munale Fürsorge und ehrenamtliches 
Engagement mit den persönlichen, 
sozialen Netzwerken verbindet und 
die erforderliche Sorgeverantwortung 
auf breite Schultern verteilt. 

Die vorgesehene Struktur von „Ca-
ring Community  Köln“: Die Stadt Köln 
und das Palliativ- und Hospiz-Netz 
Köln haben „Caring Community Köln“ 
als Moderatoren auf den Weg ge-
bracht. Es wird einen partizipativen 
Runden Tisch als permanentes Forum 
geben, Steuerungsgruppe, kleine Ko-
ordinierungsstelle, Projekte/Arbeits-
gruppen und eine wissenschaftliche 
Evaluation mit dem Ziel, die umfas-
sende Versorgung und Begleitung von 

Menschen im letzten Lebensjahr in 
Köln zu verbessern und weiter auf- 
und auszubauen. 

Dann hatten die Teilnehmer/innen 
der Veranstaltung Gelegenheit, in drei 
parallelen Foren zur „Caring Commu-
nity Köln“ zu Wort zu kommen. Drei 
Fragestellungen sollten beantwortet 
und  diskutiert werden, die Ergebnisse 
wurden verschriftlicht. 

„Was erwarten Sie von „Caring 
Community Köln?“ Unterschiedlichste 
Zielsetzungen und Erwartungen, der 
Soll-Zustand wurde benannt. „Was 
gibt es in Köln und was läuft gut?“ Der 
Ist-Zustand wurde beschrieben. „Was 
können Sie einbringen?“ Wer dazu be-
reit war, benannte, womit er sich betei-
ligen könnte. 

Als regionale Ansprechpartnerin 

habe ich die Aktivitäten der DGHS in 
Köln, insbesondere unseres Ge-
sprächskreises, vorgestellt und die 
weitere Mitarbeit der DGHS in der „Ca-
ring Community Köln“ zugesagt. Meh-
rere Teilnehmer/innen zeigten Inter-
esse an unseren Gesprächskreis Ver-
anstaltungen, wir freuen uns auf neue 
Gesichter. 

Die Auftaktveranstaltung „Caring 
Community Köln“ zur Gründung eines 
neuen Palliativnetzwerkes, hat mich 
tief beeindruckt. Ich habe sie mit dem 
Gefühl verlassen, dass hier etwas sehr 
Wichtiges, Hilfreiches, Neues entsteht, 
eine Stadt sorgt sich um schwerst-
kranke und sterbende Menschen und 
um die, die sie betreuen. Die Antwort 
auf diese Sorge ist die „Caring Com-
munity Köln“.           Christine Hucke

Béatrice Hecht-El  
Minshawi (li.) freute sich  
über die Präsenz der  
DGHS-Geschäftsführerin 
Claudia Wiedenmann (re.).
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BELGIEN 
Verfahren gegen drei Ärzte 
Im Streit um Sterbehilfe hat ein belgisches 
Gericht drei Ärzte vom Vorwurf des Tot-
schlags freigesprochen. Ihnen war vorge-
worfen worden, 2010 einer 38-Jährigen 
geholfen zu haben, die unter psychischen 
Problemen litt und bereits mehrere Suizid-
versuche hinter sich hatte. Der Prozess galt 
als Test für das belgische Gesetz zur Sterbehilfe.                   
                                                              ZDF, 3.2.2020 
 
LUXEMBURG 
Bilanz nach 10 Jahren Gesetz  
Seit Inkrafttreten des Gesetzes im März 2009 wurden in Lu-
xemburg 71 Fälle von Euthanasie registriert. „Alles war 
rechtens. Wir mussten keinen Fall an die Staatsanwaltschaft 
oder den Collège médical weiterleiten“, sagte Lotty Prussen, 
Präsidentin der nationalen Aufsichts- und Bewertungskom-
mission, am 20. Januar 2020 bei einer Pressekonferenz. Die 
Kommission hat als Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Ge-
setzgebung zur Sterbehilfe und zur Beihilfe zum Suizid kor-
rekt ausgeführt wird. Die 71 Fälle machen 0,27 Prozent aller 
Sterbefälle in Luxemburg aus. Ein geringer Prozentsatz, in 
Belgien liegt die Quote bei zwei bis drei Prozent, in den 
Niederlanden sogar bei fünf bis sechs Prozent. In den meis-
ten der 71 Fälle handelte es sich um Menschen über 60 Jahre 
und die häufigste Ursache war ein unheilbares Krebsleiden.                                     

Luxemburger Wort, 21.1.2020 
 
NIEDERLANDE 
3,7 Prozent erhielten Sterbehilfe 
Nach Angaben der Kontrollkommissionen und von eurostat 
belief sich die Anzahl der Sterbefälle in den Niederlanden 
von 2008 bis 2018 auf insgesamt 1 154 253 Verstorbene, dar-
unter 42 336 Menschen, die dafür Sterbehilfe in Anspruch 
nahmen. Das sind im Jahresmittel 3,7 Prozent aller Verstor-
benen.                                                         Fowid, 20.1.2020 
 
PORTUGAL 
Zulassung der Sterbehilfe 
Portugal will als erstes katholisch geprägtes Land die aktive 
Sterbehilfe (Tötung auf Verlangen) zulassen, die europaweit 
nur in den Benelux-Ländern erlaubt ist. Das hat die linke 
Mehrheit im Parlament am 19. Februar beschlossen. Anders 
als sonst üblich mussten die Abgeordneten dabei ihre 
Stimme offen – also nicht elektronisch – abgeben. Dabei 
reichten die Parteien des linken Spektrums gleich fünf Ge-
setzesvorschläge zur Legalisierung der aktiven Sterbehilfe 
ein – alle mit dem Ziel, den Tod auf Verlangen auch ohne 
ärztliche Überwachung oder Unterstützung zu ermöglichen. 
Schließlich übertrafen alle fünf die Mehrheit; mit 127 Stim-
men (57 Prozent) erhielt der Gesetzesvorschlag der Soziali-
stischen Partei die größte Unterstützung. Demnach sollen 

ausschließlich Personen, die urteilsfähig, aber 
schwer krank sind, ihren Tod verlangen 

können.    Neue Zürcher Zeitung, 22.2.2020 
 
SCHWEIZ 
Freitodbegleitungen steigen  
langsam an 

Nach Angaben des Schweizer Bundesamts 
für Statistik steigt die Anzahl der Freitodbe-

gleitungen seit 1999 an, aber es ist keine durch-
gehende Stetigkeit eines immer größeren Anstiegs 

der assistierten Suizide feststellbar. Die Spannweite der Ver-
änderungen der Freitodbegleitungen gegenüber dem Vor-
jahr geht von minus 3,8 Prozent (2016) bis plus 52,0 Prozent 
(2003). Der Anteil der Freitodbegleitungen an allen Verstor-
benen des Jahres steigt langsam an und beläuft sich 2017 auf 
1,5 Prozent aller Verstorbenen.                  Fowid, 28.1.2020 
 
SPANIEN 
Debatte um Gesetzesinitiative  
Das Parlament hat eine gesetzliche Regelung für das indivi-
duelle Recht auf Sterbehilfe angemahnt. Eine klare Mehr-
heit der Abgeordneten war dafür, eine entsprechende Geset-
zesinitiative der sozialistischen Minderheitsregierung zu de-
battieren. Luis Argüello, Generalsekretär der Spanischen Bi-
schofskonferenz (CEE), bezeichnete das Abstimmungser-
gebnis hingegen als „schmerzvoll“.  
Die Sozialisten von Ministerpräsident Pedro Sanchez pla-
nen, aktive Sterbehilfe in bestimmten Fällen zu erlauben. 
Die Regelung sieht unter anderem vor, dass unheilbar 
kranke Menschen auf Kosten des staatlichen Gesundheitssy-
stems Sterbehilfe in Anspruch nehmen können. Zudem soll 
das bislang geltende Verbot medizinischer Suizidbeihilfe ab-
geschafft werden. Die Gesetzesinitiative ist im Koalitions-
vertrag zwischen den Sozialisten und der linkspopulistischen 
Parteiallianz Unidas Podemos festgeschrieben. Beide bilden 
seit Anfang 2020 gemeinsam eine Minderheitsregierung in 
Spanien.                                                     El Pais, 12.2.2020 

 
TSCHECHIEN 
Deklaration gegen Legalisierung 
Eine Gruppe von Religionsgemeinschaften in Tschechien 
hat sich gegen die Legalisierung der Sterbehilfe hierzulande 
ausgesprochen. Eine entsprechende Deklaration wurde am 
19.12.19 von 18 Glaubensgemeinschaften unterzeichnet. Zu 
den Signataren gehören der katholische Religionsphilosoph 
Tomáš Halík, der Oberrabbiner Karol Sidon oder der Bi-
schof Václav Malý. Die Sterbehilfe könnte missbraucht wer-
den und psychisch Kranke unter Druck setzen, heißt es in 
dem Text. Ein Gesetzesentwurf von Partei Ano und Piraten 
zur Legalisierung der Sterbehilfe soll im kommenden Jahr 
behandelt werden. Beispielsweise die tschechische Bischofs-
konferenz hatte sich schon früher dagegen ausgesprochen.        

                           www.radio.cz, 20.12.2019 
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SCHREIBEN SIE UNS!!

HLS-Leserbriefredaktion: 
Postfach 64 01 43  
10047 Berlin 
Fax: 0 30/21 22 23 37 77 
info@dghs.de 
(bitte Namen und Wohnort 
angeben)  
Leserbriefe sind, wie Anzeigen 
und namentlich gekennzeich-
nete Beiträge, nicht identisch 
mit der Meinung der Redaktion 
oder der DGHS. Die Redaktion 
behält sich die Entscheidung 
zum Abdruck bzw. Kürzungen 
von eingesandten Texten vor.

 
PS: Eine Spende von 200,- € für die 
Unterstützung der wertvollen Arbeit 
habe ich soeben der DGHS überwiesen. 
 
Ich bin schon seit Anfang der 80er Jahre 
(da war ich Anfang 30) Mitglied bei 
Ihnen und so froh, dass es die DGHS 
gibt. Es verleiht mir ein Gefühl von Si-
cherheit und Schutz. Herzlichen Dank 
für Ihre wertvolle, unermüdliche Arbeit 
und Ihr jahrelanges Engagement. 

Sandra L., Berlin 
 
Allen Beteiligten zu den exzellent for-
mulierten Formularen möchte ich noch-
mals Danke sagen. Aus meiner Sicht 
sollten derart umfängliche Willenserklä-
rungen von juristischer Seite nicht mehr 
angezweifelt werden können. Ich bin 
froh, Mitglied in der DGHS zu sein und 
fühle mich hier sehr gut aufgehoben. 

Tilman  H., Marienheide 
 
Sie haben meine größte Bewunderung 
und Dankbarkeit für Ihre Arbeit. 

Dr. Inge B., Hamburg 
 
Hiermit bedanke ich mich sehr herzlich 
für die Zusendung der neuen Patien-
tenschutz- und Vorsorgemappe. Wie alle 
Publikationen von Ihnen ist auch diese 
ganz ausgezeichnet. 

Barbara St., Esslingen 
 
Vielen Dank für die bisherige Unter-
stützung, auch durch Frau Elke Peters. 

Elke K., Berlin 
 
Ich danke Ihnen vielmals für Ihr Schrei-
ben. Es ist für mich erstaunlich, dass Sie 
solche (meine) Nachlässigkeit bemerkt 
haben! Dafür sage ich Ihnen meine be-

 Patientenschutz- und  
Vorsorgemappe: Lob/Dank 
Vielen Dank für dieses umfassende und 
durchdachte Dokumentenpaket. Es ist 
ja kein einfaches Thema, aber durch 
Ihre Arbeit bekommt es einen Rahmen, 
die Themen bekommen eine Sprache. 
Ganz herzlichen Dank. 

Melina S., Hamburg 
 
Vielen Dank für den Notfall-Ausweis 
und die damit verbundene Unterstützung. 
Außerdem finde ich es erstaunlich, dass 
Sie mich auf die Problematik in meinem 
Ergänzungsblatt hinweisen. Darüber 
habe ich mich sehr gefreut und finde 
das toll von Ihnen, danke schön. Daher 
überarbeite ich mein Ergänzungsblatt, 
das aus meiner alten Patientenverfügung 
stammt, neu und übersende es Ihnen 
als Anlage beigefügt. Nochmal vielen 
Dank.                     Matthias M., Bingen 
 
Zunächst: ich bedanke mich, dass es 
Ihre Arbeit gibt, und Sie u. a. diese For-
mulare zur Verfügung stellen. 

Ingrid Sch., Ochsenhausen 
 
Die Patientenverfügung meiner Frau ist 
eine Unterstützung gewesen, um meine 
Frau in ihren letzten Lebenswochen 
ihren Wünschen entsprechend palliativ 
zu Hause versorgen zu können. Vielen 
Dank.                   Carsten T., per E-Mail 
 
Besonders bei der Dame, deren Namen 
zu merken mir Schwierigkeiten bereitet 
(Ružica Ivančić-Britvić; d. Red.), möch-
te ich mich herzlich bedanken. Von der 
Krebsdiagnose Ende September 2019 
an, bis zur letzten Lebensphase meiner 
Ehefrau, waren Sie mir in meiner seeli-
schen Not eine wertvolle Stütze. Be-
sonders durch die Hinzuziehung von 
Herrn RA Dr. Kautz konnten meiner 
Ehefrau in der letzten Endphase ihrer 
schmerzgeäußerten Festlegungen und 
Wünsche durchgesetzt werden. Ich bin 
froh, die DGHS weiterhin an meiner 
Seite zu haben. Ich habe die in meiner 
Patientenverfügung Bevollmächtigten 
auf alle evtl. zu ergreifenden Maßnahmen 
in meiner letzten Lebensphase hinge-
wiesen.                            Peter G., Berlin 

sondere Anerkennung und danke Ihnen 
ganz, ganz herzlich! Dass Sie so etwas 
schaffen bei den vielen Mitgliedern! 

Christa-Marie H., Hamburg 
 
Ich bin Ihnen zu großem Dank ver-
pflichtet. Sie haben mit wachsamem 
Auge meine unlogischen Eintragungen 
entdeckt. Als Anlage übersende ich 
Ihnen die geänderten Seiten mit der 
Bitte, sie durchzusehen und bei Fehler-
freiheit gegen die alten auszutauschen. 
Ich warte bis Ende Februar mit dem 
Austausch bei unseren weiteren Hinter-
legungen. Erst wenn ich bis dahin keine 
Einwände Ihrerseits erfahre, werde ich 
dort einen Austausch vornehmen. Vielen 
Dank für Ihre Mühe. 

Helga und Robert T., Kastellaun 
 
Meine Ehefrau starb nach einem schwe-
ren Schlaganfall und 2-tägigem Koma. 
Die behandelnden Ärzte lobten die 
DGHS-Patientenverfügung, diese sei ta-
dellos formuliert, eindeutig und alle 
Eventualitäten einbeziehend. 

Hubert R., Böbing 
 
Nicht unerwähnt möchte ich lassen, dass 
wir in dem hervorragenden, sehr detail-
lierten, uns aufschlussreichen sowie gut 
verständlichen Beratungsgespräch Ihrer 
ehrenamtlichen Ansprechpartnerin in 
Oberursel, bestens informiert wurden. 

Karin H., Oberursel

Stellungnahmen & Zuschriften 
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 Hinhalten 
Das Ministerium selbst gibt sich nach 
außen hin transparent, erklärt, es werde 
jeden einzelnen Fall prüfen. Was aber 
nicht stimmt. Anträge haben keine 
Chance, positiv beschieden zu werden. 
Dennoch wird an dem offiziellen Prüf-
verfahren festgehalten: Die schwer kran-
ken Antragsteller werden dazu angehal-
ten, medizinische Gutachten und 
Patientendaten einzureichen, die An-
träge werden jedoch abgelehnt. Sie ha-
ben keine Chance, legal an die tödlichen 
Präparate zu kommen. Dieses Hinhal-
ten ist unwürdig.           

Neues Deutschland, 13.1.2020 
 
 Vorgehen transparenter  
machen 
Das Verwaltungsgericht Köln hat das 
Bundesgesundheitsministerium bereits 
jetzt aufgefordert, sein Vorgehen bei die-
sem heiklen Thema transparenter zu 
machen. So sollen Spahns Beamte In-
formationen zu einer Ministervorlage 
herausgeben, in der sie das Karlsruher 
Verfahren zum Paragraf 217 bewerten. 
Dies haben die Kölner Richter nach ei-
ner Auskunftsklage des Tagesspiegels 
im Eilverfahren entschieden (Az.: 6 L 
1280/19). Spahn verweigert Informatio-
nen zu dem Thema ebenso hartnäckig 
wie die Sterbehilfe selbst.    

Tagesspiegel, 13.1.2020 
 
 Stiftung Warentest  
interviewte R. Roßbruch 
(…) Sie sind Vizepräsident der Deut-
schen Gesellschaft für Humanes Sterben. 
Welches Ziel verfolgen Sie? 
Die Deutsche Gesellschaft für Humanes 
Sterben unterstützt in dem Verfahren 
mehrere Antragsteller ideell und finan-
ziell. Wir verfolgen das Ziel, dass ein Su-
izidwilliger, der wohlerwogen und frei 
von äußeren Zwängen zum Zweck der 
Selbsttötung ein Betäubungsmittel er-
werben möchte, dieses auch tatsächlich 
erwerben kann. Um dann einen sicheren 
und schmerzfreien – zur Not auch ärzt-
lich assistierten – Suizid begehen zu kön-
nen.  
Wie geht es weiter?  
Schwerst- und unheilbar Kranke müssen 

abwarten. Die Richter haben das Ver-
fahren ausgesetzt und das Bundesver-
fassungsgericht angerufen. Über die 
Frage, ob in einer extremen Notlage ein 
tödlich wirkendes Medikament ausge-
händigt werden darf, ist meiner Meinung 
nach auch eine gesellschaftliche Debatte 
notwendig. In vielen seriösen Umfragen 
spricht sich die Bevölkerung regelmäßig 
mit überwältigender Mehrheit für die 
Ermöglichung eines professionell assi-
stierten Suizids aus. Es muss möglich 
sein, Leben selbstbestimmt und human 
beenden zu können.    test.de, 21.1.2020 
 
 Organspende: Kommentar  
des Präsidenten 
Der Verfechter des Vorrangs des Selbst-
bestimmungsrechts vor allen Hilfsver-
pflichtungen hat einen triftigeren Grund, 
die Widerspruchsregelung bei der Or-
ganentnahme abzulehnen. Bei der Or-
ganentnahme wird in einem großen An-
teil der Fälle mit den Vorbereitungen 
dafür bereits vor Feststellung des Hirn-
tods begonnen: Wenn bei einem nicht 
mehr heilbaren Patienten alle Anzeichen 
dafür sprechen, dass der Hirntod in 
Kürze eintreten wird. Diese Praxis ist 
auch sinnvoll, denn sie erhöht die 
Chance, dass die nach Eintritt des Hirn-
tods entnommen Organe übertragbar 
sind. Aber solange der Eintritt des Hirn-
tods nicht abschließend festgestellt ist, 
fallen sie in die Lebenszeit des Organ-
spenders und unterliegen damit den vol-
len Anforderungen des Selbstbestim-
mungsrechts.                 DGHS-Präsident  

Prof. Dr. Dieter Birnbacher in der  
Mittelbayerischen Zeitung, 31.1.2020 

 
 Mit dem Urteil zufrieden 
Viel Kritik von Kirchenvertretern, große 
Zustimmung dagegen von den Sterbe-

hilfevereinen, von denen einige in Karls-
ruhe geklagt hatten. Unter den Klägern 
waren – neben Schwerstkranken, die 
sterben wollen – auch Ärzte, die das Ver-
bot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe 
kippen wollten. Zu ihnen gehört Diet-
mar Beck, Facharzt für Palliativmedizin 
in Stuttgart: „Das wichtigste ist, dass das 
Arzt-Patienten-Verhältnis nicht mehr 
von einer Strafnorm beeinträchtigt ist. 
Nun können wir nach unserem ärzt-
lichen Wissen und Gewissen entschei-
den. Im Einzelfall können wir dem Pa-
tienten, der sehr gequält ist ein Mittel 
zur Verfügung stellen können, was sein 
Leben beendet.“ Auch Robert Roß-
bruch, Vizepräsident der Deutschen Ge-
sellschaft für humanes Sterben, ist sehr 
zufrieden mit dem Urteil. Er hatte eben-
falls geklagt.          tagesschau.de, 26.2.2020 

 
 Ausbau der Aktivitäten 
Der Name klingt ein bisschen gruselig: 
„Schluss.Punkt“ heißt die neue telefo-
nische Beratungsstelle des Vereins Dig-
nitas und der Deutschen Gesellschaft 
für Humanes Sterben (DGHS), an die 
sich Menschen in schwersten Notlagen 
und Suizidwillige ab sofort wenden kön-
nen. Die unentgeltliche Hotline soll eine 
unentgeltliche „ergebnisoffene Bera-
tung“ anbieten, erklärte Sandra Martino, 
erste Vorsitzende von Dignitas Deutsch-
land, am Montag in Berlin. Dignitas und 
die DGHS wollen ihre Aktivitäten in 
Deutschland ausbauen, nachdem das 
Bundesverfassungsgericht das Verbot 
der „geschäftsmäßigen“ Sterbehilfe in 
Deutschland im Paragrafen 217 (…) mit 
einem Grundsatzurteil aufgehoben hat. 
Die Beratungsstelle werde Hilfesu-
chende über alle zur Verfügung stehen-
den Handlungsoptionen, auch über die 
„Alternativen zur Selbsttötung“, aufklä-
ren, betonte Martino jedenfalls. (…) Ro-
bert Roßbruch, Vizepräsident der 
DGHS berichtete, bei seiner Gesell-
schaft hätten sich Ärzte gemeldet, die 
bereit seien, in Deutschland Suizidhilfe 
zu leisten, darunter auch Ärzte aus 
Bundesländern ohne ein berufsrechtli-
ches Verbot der Sterbehilfe. Ungeklärt 
ist noch die Medikamentenfrage.  

Taz, 3.3.2020 B
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Für Sie gelesen 

Leben, Sterben und Lieben 
Die Liste der Neuerscheinungen zum 
Thema Sterben und Tod ist mittlerweile 
unübersichtlich geworden. Neben vielen 
anderen sind zwei Bücher im letzten 
Jahr dazu gekommen, die eine Gemein-
samkeit haben: Sie wurden beide von 
einem Theologenpaar geschrieben; von 
Nikolaus und Anne Schneider auf evan-
gelischer und von Dietmar und Irene 
Mieth (nachgelassene Texte) auf katho-
lischer Seite.  

 Nikolaus und Anne Schneider ge-
langen mit ZEIT-Autor Wolfgang Thiel-
mann, ausgehend von den Fragen wie 
„Wer ist Gott, und wenn ja, 
wie viele?“ oder „Was ist der 
Mensch? Gottes verantwort-
liches Ebenbild oder Gottes 
Marionette?“ über „Was ist 
uns der Tod? Lehrmeister oder 
Feind des Lebens?“ im vierten 
Kapitel zu ihrem eigentlichen 

Thema „Welche Rolle spielen Theologie 
und Kirche in der gesellschaftlichen De-
batte über den assistierten Suizid?“. 
Und dann wird es interessant: Anne 
Schneider plädiert für Beratung von Su-
izidwilligen und dafür, dass es Ärzten 
rechtlich sowie standesrechtlich erlaubt 
ist, Sterbewillige zu beraten und ihnen 
geeignete Medikamente für ein selbst-
bestimmtes Sterben zu verschreiben. Ni-
kolaus Schneider gesteht zu, dass es 
Fälle von schwerer Erkrankung und 
Sterben gibt, die sich allen palliativen 
Bemühungen widersetzen. Solche Aus-
nahmefälle brauchen seiner Ansicht 

nach keine gesetzliche Rege-
lung, sondern es gehört zur 
Freiheit der handelnden Per-
sonen (Ärzte, Pflegepersonal 
und Betroffene), hier eine Re-
gelung zu treffen, damit „die 
Beendigung eines Lebens ein 
Liebesdienst der Nothilfe 

bleibt“ (S. 137).  
Eine Ansicht, die ei-
ner nicht kontrol-
lierbaren Grauzone 
Tür und Tor öffnet.  
Dietmar Mieth ist 

emeritierter Professor für Theologische 
Ethik/Sozialethik, seine Frau war Gym-
nasiallehrerin für Religion und Deutsch. 
Als sie die Diagnose fortgeschrittener 
Brustkrebs mit Knochenmetastasen er-
hält, schreibt sie ein Tagebuch, das aus-
zugsweise zur Grundlage des vorliegen-
den Buches wird. In seinem Text setzt 
Dietmar Mieth die Gespräche mit seiner 
verstorbenen Frau fort, erlebt nochmals, 
wie sie eine Operation, die ihr Leben 
zwar nicht gerettet, aber verlängert hätte, 
verweigert. Er unterstützt diesen Ent-
schluss, obwohl er für sich anders ent-
schieden hätte. Irene Mieth stirbt, ihrem 
Wunsch entsprechend, zu Hause im 
Kreis ihrer Familie. Reflexionen über 
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AUSSTELLUNGS-TIPPS
Dortmund 
Pia sagt Lebwohl. Eine Ausstellung 
über die Arbeit mit Tod und Trauer. 

Auf einem interaktiven Rund-
gang wird die Geschichte der 
17-jährigen Pia erzählt, die 
erstmals einen geliebten 
Menschen, ihre Oma, verliert. 
v DASA Arbeitswelt  
Ausstellung, Friedrich- 
Henkel-Weg 1-25,  
www.dasa-dortmund.de 
Mo.-Fr. 9.00-17.00 Uhr, Sa., 
So. 10.00-18.00 Uhr, bis 
9.8.2020. 

 
Dresden 
Dauerausstellung in sieben Themen-
räumen: Der Mensch (Der gläserne 
Mensch, Leben und Sterben, Essen 
und Trinken, Sexualität, Erinnern – 
Denken – Lernen, Bewegung, 
Schönheit, Haut und Haar).  

v Deutsches Hygiene-Museum Dres-
den, Lingnerplatz 1, www.dhmd.de 
Di.-So., Feiertage 10.00-18.00 Uhr, 
Mo. geschl. (Ausnahme: wenn auf 
den Montag ein Feiertag fällt). 
 
Hamburg 
Trauern. Von Verlust und Verände-
rung. Dies ist nach 2013 und 2017 
die dritte Ausstellung der Hamburger 
Kunsthalle, die sich mit Tabu- und 
Grenzthemen auseinandersetzt. 
v Hamburger Kunsthalle,  
Glockengießer Wall 5,  
www.hamburger-kunsthalle.de 
Di.-So. 10.00-18.00 Uhr, Do. 10.00-
21.00 Uhr, Do. an/vor Feiertagen 
10.00-18.00 Uhr, Mo. geschl.,  
bis 14.6.2020. 
 
Kassel  
Dauerausstellung in zwei Abteilun-
gen: 1. Sterben, Tod, Bestattung  

sowie 2. Friedhof und Grabmal. Die 
Ausstellung wurde erweitert um das 
inzwischen auch in Deutschland hei-
mische multikulturelle Bestattungs-
wesen. In diesem Teil wird über die 
verschiedenen Religionen und ihre 
Bestattungsriten informiert.  
v Museum für Sepulkralkultur,  
Weinbergstr. 25-27, www.sepulkral-
museum.de, Di., Do.-So. 10.00-17.00 
Uhr, Mi. 10.00-20.00 Uhr, Mo. geschl.  
 
Wien (Österreich) 
Dauerausstellung „Alles über die 
‚schöne Leich‘“. 
v Bestattungsmuseum am Wiener 
Zentralfriedhof, Unter der Aufbah-
rungshalle 2, nächster Eingang über 
Tor 2, Simmeringer Hauptstraße 234, 
www.bestattungsmuseum.at 
Mo.-Fr. 9.00-16.30 Uhr, Sa. 10.00-
17.30 Uhr. 

Alle Angaben ohne Gewähr.

Pia sagt Lebwohl
Eine Ausstellung über die Arbeit 
mit Tod und Trauer

www.dasa-dortmund.de

A U S S T E L L U N G

31.10.19 – 09.08.20



die Liebe, über das Leben und Sterben 
sowie das Jenseits ergänzen den Band.  

Beide Bücher sind aufgrund ihres the-
ologischen Gehalts und der daraus re-
sultierenden Argumentation nur für aus-
gewiesene Theologiefreunde geeignet. 

                             Claudia Wiedenmann 
Mieth, Dietmar und Irene: Sterben 
und Lieben, Herder Verlag, Freiburg 
2019, ISBN 978-3-451-38315-1, € 18,00. 
Schneider, Nikolaus und Anne: Vom 
Leben und Sterben. Neukirchener  
Verlag, Neukirchen-Vluyn 2019,  
ISBN 978-3-7615-6533-9, € 14,99. 
 
Zwischen Siesta und Rotwein 
Aus den nicht wenigen Betrachtungen 
übers Alter, die zurzeit zwischen Buch-
deckel gepresst werden, sticht ein Titel 
durchaus hervor. Der frühere Fernseh-
journalist und passionierte Formulie-
rungs-Drechsler Sven Kuntze hat Teile 
seiner freien Zeit als Pensionär zwischen 
Mittagsschläfchen und geselliger Rot-
weinrunde genutzt, um seine Gedanken 
über seine Lebensphase zu Papier zu 
bringen. Er knüpft nicht nur durch den 
Buchtitel „Alt sein wie ein Gentleman“ 
an einen Vorgänger-Titel an, der fast 
gleichlautend und an der Händlerkasse 
erfolgreich war. Auch der Tonfall ist 

ähnlich, aber keineswegs 
ermüdend. Ganz im 
Gegenteil. Wie Kuntze 
mit seinen Altersgenossen 
und sich selbst ins Gericht 
geht, ist stets liebevoll und 
selbstironisch, wenn auch 
illusionslos. Aus vielen 
hochtrabenden Plänen di-
rekt nach Rentenbeginn 
ist nichts geworden, einige 

Freunde verabschiedeten sich aus dem 
irdischen Dasein und hinterließen – so 
das verblüffte Resümee des Autors – 
zumindest einige Anekdoten, die in der 
Gruppe der zunächst Weiterlebenden 
wiederholt kolportiert werden. Was ist 
nun noch wichtig? Was sollte man un-
bedingt getan haben? Selbst die vielen 
Reisen und Kulturerlebnisse, die viele 
seiner Freunde absolvieren, betrachtet 
er kritisch. Die so geschaffenen neuen 
Erinnerungen und Eindrücke drängen 
sich zunächst um einen prominenten 
Platz in der eigenen Wahrnehmungswelt, 
aber werden, wenn der Leib vergeht, 
ebenfalls obsolet. Die Zufriedenheit 
kommt, sofern diese ein Ziel ist, noch 

mehr als zuvor aus dem Kleinen, dem 
„noch“. Noch klappt dies, noch tut jenes 
nicht weh. Und wenn es gar nicht mehr 
geht, bleibt das Wie des Sich Verab-
schiedens. Im besten Fall: Wie ein Gent-
leman.                                  Wega Wetzel 
Kuntze, Sven: Alt sein wie ein Gentle-
man. Bertelsmann, München 2019, 
ISBN 978-3-570-10358-6, € 20,00. 
 
Das Lebensende in der Schweiz 
Die Schweiz gilt vielen Deutschen als 
Sehnsuchtsort, wenn es um selbstbe-
stimmtes Sterben, um den ärztlich assis- 
tierten Suizid geht. Wie sieht es nun 
aber in der Schweiz mit Blick auf das 
Lebensende wirk-
lich aus?  

Dieser Frage 
ging ein umfassen-
des wissenschaftli-
ches Forschungs-
projekt nach. Des-
sen Ergebnisse ha-
ben vier der betei-
ligten Wissen-
schaftler – ein theologischer Ethiker, 
ein Gesundheitsökonom, eine Soziologin, 
eine Juristin – im Buch „Das Lebensende 
in der Schweiz“ zusammengefasst. Es 
ist ihnen dabei gelungen, wissenschaft-
liche Sachverhalte und Statistiken in ei-
nem verständlichen Überblick darzule-
gen. Sie sehen das Sterben primär als 
eine immer drängender werdende ge-
sellschaftliche Herausforderung an.  

In neun Kapiteln wird auf Bedürfnisse 
Sterbender wie auf notwendige Ent-
scheidungen am Lebensende eingegan-
gen. Betrachtet werden nicht nur Rechts-
lage, Institutionen, Organisationen und 
Strukturen, sondern auch Kosten. Im 
Mittelpunkt steht bei alldem, was ein 
„gutes Sterben“ sein könne. Primär geht 
es da zwar um die palliative Fürsorge, 
dennoch nimmt die Frage der Sterbehilfe 
ebenfalls breiten Raum ein. Für die Au-
toren wie für die Mehrheit der Schweizer 
ist die Sterbehilfe, konkret der ärztlich 
assistierte Suizid, kein Tabuthema. Die 
Studie hat aber auch ergeben, dass 
gerade mit letzterem sehr verantwor-
tungsbewusst umgegangen wird. Ent-
scheidungen für den Suizid werden nicht 
leichtfertig getroffen, sondern stellen 
nur eine Form eines würdevollen Um-
gangs mit dem eigenen Lebensende dar. 
Wie wichtig dabei auch Patientenverfü-
gungen und Vorsorgevollmachten sind, 

das wird mehrfach betont. Hervorzuhe-
ben ist, dass es dabei nicht nur um Indi-
viduelles geht, sondern ganz dezidiert 
um Gesamtgesellschaftliches. Die Au-
toren stellen hier eine ganz wichtige 
Frage: Will man politisch ein Gesund-
heitswesen, das der Daseinsvorsorge – 
also dem Humanismus – verpflichtet 
ist, oder aber ein Gesundheitswesen, 
das lediglich unternehmerischen Profit-
interessen dient? Eine Frage, die auch 
in Deutschland im Raum steht.  

                              Siegfried R. Krebs 
Zimmermann, Markus et al.: Das Le-
bensende in der Schweiz. Individuelle 
und gesellschaftliche Perspektiven. 
Schwabe-Verlag, Basel 2019, ISBN 
978-3-7965-3748-6, € 42,00. 
 
Im Gespräch bleiben 
Wir müssen reden. Das ist so ziemlich 
die wichtigste Aussage in dem aktuellen 
Buch des Palliativmediziners Dr. Mat-
thias Gockel aus Berlin. Er ist seit Jahren 
in der Palliativmedizin tätig und  wirbt 
für die bessere Wahrnehmung dessen, 
was seine Disziplin heute leisten kann. 
Noch früher als bisher sollten er und 
seine Kollegen eingebunden sein, wenn 
ein Patient ernsthaft und möglicherweise 
ohne Aussicht auf Heilung erkrankt ist. 
In Bezug auf die Betroffenen diagnos -
tiziert er oftmals eine bedrückende 
Sprachlosigkeit, die alle Beteiligten er-
fassen kann. Wie also sprechen über das 
nahende Ende, den dro-
henden Verlust eines ge-
liebten Angehörigen. Die 
schlechteste Antwort ist 
Schweigen. In seinem 
Buch nennt der Autor ge-
lungene Beispiele, wie er 
die Kommunikation mit 
seinen Schützlingen und 
den Angehörigen beginnt. 
Seiner Meinung nach ist auch das Kon-
zept der Patientenverfügung „verbes-
serungswürdig“. Er plädiert eher für  
„Advance-Care-Planning“, das sich mit 
Fragen zu Werten und Überzeugungen 
befasst. Was bei der Lektüre berührt, ist 
die große Sympathie, mit der Gockel 
über seine Fälle schreibt. Ein Buch für 
Patienten und Ärzte.         Wega Wetzel   
Gockel, Matthias: Sterben. Warum  
wir einen neuen Umgang mit dem Tod 
brauchen. Berlin Verlag, Berlin/Mün-
chen 2019, ISBN 978-3-8270-1354-6,  
€ 22,00.
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Liebe Mitglieder, 
 
kennen Sie es noch? Das Gefühl, wenn Sie nach langer harter Arbeit endlich ein Ziel  
erreicht haben und der Erfolg sich eingestellt hat? Ich denke, dass nicht nur ich am  
26. Februar nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes dieses Gefühl 
der Freude und der Erleichterung empfunden habe. Ermöglicht hat dies unser Vize- 
präsident Robert Roßbruch mit seiner Verfassungsbeschwerde. Und wir alle in unserer  
Gesellschaft haben daran Anteil. Das darf uns stolz machen, diesen Stolz sollten wir 
auch nach außen tragen. 
 
Meine Freude darüber wird ein wenig getrübt beim Rückblick auf das vergangene  
Jahr. Wie Sie wissen, bin ich ein Mann der Zahlen (sonst wäre ich nicht der amtierende 
Schatzmeister). Und die Zahlen zeigen, dass wir zwar im letzten Jahr über 800 neue 
Mitglieder gewonnen haben, leider aber über 1 000 Mitglieder insbesondere durch  
deren Tod verloren haben. 
 
Neue Aufgaben liegen vor uns. Unsere Gesellschaft plant den Aufbau einer Organi- 
sation für begleitete Suizidassistenz für Mitglieder. Dies wird einen beträchtlichen  
Aufwand erfordern. Dieses neue Angebot ist aber ein überragendes Argument für die 
Bürger unserer Republik, uns in unserer Arbeit zu unterstützen. Bringen Sie dieses  
Argument in Ihrem Lebenskreis vor. Diskutieren Sie darüber mit den Menschen. Sagen 
Sie Ihnen, wie es weitergeht. Fragen Sie, was die Menschen von uns erwarten. Und 
fragen Sie sie, ob sie uns helfen wollen, als Mitglieder oder als Unterstützer. 
 
Und wenn Sie nach Inhalten und Einzelheiten unserer Patientenverfügung gefragt  
werden, verweisen Sie auf das neue Video auf youtube (http://y2u.be/5kvAMZlDJqI). 
 
 
Gruß an Sie alle aus dem hohen Norden! 
 
Ihr Werner Lehr 

Glücksgefühle

Mitgliedserklärung in Verbindung mit der jeweils gültigen Satzung

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Name Vorname  
 
 
Straße PLZ, Wohnort Telefon 
 
 
geboren am Familienstand Beruf 

Ich erkläre, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte zu sein und die Zielsetzung der DGHS zu bejahen.  
Einverständniserklärung zur Datenweitergabe: Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zu Zwecken der gegenseitigen Kontaktaufnahme  
an andere Mitglieder weitergegeben werden dürfen. Sie können Ihr Einverständnis für die Zukunft jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. 
Bitte ankreuzen:   q  ja               q  nein 

 

Ort, Datum Unterschrift

q Jahres-Beitrag:  € 

(€ 50,- Mindestbeitrag im Jahr, für Ehepaare je € 45,-) 
 
q Sympathie-Beitrag:  € 

(€ 65,- im Jahr) 
 

q Förderplus-Beitrag:  € 

(€ 100,- im Jahr) 
 
q Freie-Wahl-Beitrag:  € 

(€-Betrag mehr als 100,-, frei wählbar)

Bitte deutlich in Druckbuchstaben schreiben! Bei Mitgliedschaft für Ehepaare ist von jedem/r Partner/in eine Mitgliedserklärung auszufüllen! 
Zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen.

#

#

Werner Lehr,  
stv. Schatzmeister. 
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Bitte hier abtrennen und in einem frankierten Umschlag schicken an: DGHS e. V., Postfach 64 01 43, 10047 Berlin



Ich wünsche die nachstehend angekreuzte Prämie: 

m  Ich spende die Geldprämie in Höhe  
    von 20 Euro an die DGHS. 

m  Bitte überweisen Sie mir die Geldprämie  
    in Höhe von 20 Euro auf mein Konto. 

    Die Prämie erhalten Sie nach Eingang der ersten 
    Beitragszahlung durch das neue Mitglied. 
 
Bitte deutlich lesbar in Blockschrift ausfüllen. 

 
 
 
IBAN BIC Bank  
 
 
 
Name, Vorname Straße 
 
 
 
PLZ, Ort Mitgliedsnummer Unterschrift

Mitglieder des Präsi-  
diums, Angestellte  
der DGHS, ehrenamt-  
liche lokale Ansprech- 
partner/innen sowie  
Delegierte dürfen keine 
Werbeprämien in  
Anspruch nehmen.

Wir freuen  

uns über 

Spenden!  

Dafür können Sie die 

Überweisungsträger  

in diesem Heft benutzen 

oder direkt auf unserer 

Homepage online  

spenden.

Ich habe ein neues Mitglied für die DGHS gewinnen können!
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   Rechtssichere DGHS-Patientenverfügung, Rechtsschutz  
     auf Durchsetzung  
   Betreuungsverfügung, Vorsorgedokumente und Vorsorgevollmachten 
   Kostenlose Hinterlegung Ihrer Dokumente in unserer Zentrale für  
     Patientenverfügung 
   Notfall-Ausweis und Notfall-QR-Code zum Abruf Ihrer Verfügungen 
     weltweit und rund um die Uhr 
   Wohnortnahe Beratung durch ehrenamtliche Ansprechpartner/innen 
   Unterstützung bei der Suche nach Bevollmächtigten zur  
     Durchsetzung Ihrer Verfügungen, Bevollmächtigten-Börse 
   Telefondienst gegen unbemerktes Sterben 
   Expertentelefon 
   Aktuelle Informationen: vierteljährliche Verbandszeitschrift  
     „Humanes Leben – Humanes Sterben“, elektronischer Newsletter, 
     Broschüren, Homepage www.dghs.de 
 
 
     Sie können uns auch unterstützen, indem Sie uns Ihre Zeit und Ihr  
     Engagement schenken. Werden Sie ehrenamtliche Ansprechpartnerin 
     oder ehrenamtlicher Ansprechpartner oder übernehmen Sie eine  
     Bevollmächtigung! Sie werden von uns geschult und bei Ihrer Tätig-
     keit unterstützt. Unsere Mitglieder sind dankbar für wohnortnahe  
     Beratung und Betreuung. Dafür erreichen Sie uns direkt in der DGHS-
     Geschäftsstelle unter 0 30/2 12 22 33 70. 
 
     Vielen Dank! Ihre DGHS 

Leistungen der DGHS
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von qualvollen Begleiterscheinungen 
freien und für die Mitmenschen eini-
germaßen erträglichen Suizid ermög-
lichen. Hierfür ist es erforderlich, das 
Arznei- bzw. das Betäubungsmittelgesetz, 
das heute einen solchen Zugang rigoros 
versperrt, zu ändern. Eines der suizid-
geeigneten Mittel ist das seit vielen 
Jahren in der Schweiz verwendete Na-
trium-Pentobarbital (NaP). 

Bedarf es aber im Falle selbstbestimm-
ten Sterbens nicht doch eines Arztes, 
der das im Einzelfall richtige Mittel in 
der richtigen Dosierung zusammenstellen 
und verschreiben muss? Folgt man den 
umfänglichen Erfahrungen der Schweizer 
Sterbehilfegesellschaft EXIT, bedürfte 
es an dieser Stelle keiner solchen fach-
kundigen Mitwirkung. Unabhängig von 
etwa vorausgegangenen medizinischen 

derjenigen gehören, die dann die Ver-
schreibungs- und Zuteilungshoheit über 
die hierfür tauglichen Mittel haben. An-
dererseits werden Menschen, die einem 
Sterbewilligen in einer akuten Situation 
dann helfen sollen, sich das Leben zu 
nehmen, unnötigerweise in eine schwie-
rige und aus ihrer Sicht oft unzumutbare 
Lage gebracht. Mit jeder organisierten 
Einschaltung Dritter in den Prozess 
eines Lebensmüden, seinem Leben ein 
Ende zu setzen, werden zudem zusätz-
liche Vorkehrungen und Kontrollen not-
wendig, um Missbräuche zu verhindern. 
Schließlich betrachten viele eine orga-
nisierte Sterbehilfe, wie sie beispielsweise 
in der Schweiz praktiziert wird, als ein 
moralisch fragwürdiges Geschäft mit 
der Angst vor dem Sterben. Legte man 
dagegen die existentielle Frage über Le-
ben oder Tod grundsätzlich in die Ver-
antwortung des unmittelbar Betroffenen 
und machte man ihm geeignete Mittel 
und Methoden hierfür direkt zugänglich, 
könnte man sich ein solches, in unserem 
Land mit großem Argwohn betrachtetes 
Verfahren ersparen.  
 
Zugang zu suizidgeeigneten 
Mitteln notwendig 
Um dem verfassungsrechtlich verbürgten 
Selbstbestimmungsrecht auch im Sterben 
auf eine menschenwürdige Weise Genüge 
zu tun, ist dafür ein Zugang zu Medika-
menten notwendig, die einen sicheren, 

Aus dem Urteil folge jedoch nicht, 
dass es dem Gesetzgeber untersagt 

sei, die Suizidhilfe zu regulieren. Er 
müsse aber sicherstellen, dass dem Recht 
des Einzelnen, sein Leben selbstbestimmt 
zu beenden, hinreichend Raum zur Ent-
faltung und Umsetzung verbleibt. Wie 
könnte, sollte eine solche Regelung aus-
sehen? 
 
Eigenständiger oder  
assistierter Suizid 
Wann und wo immer heute das Sterben 
von eigener Hand praktiziert wird – in 
der Schweiz, Belgien, den Niederlanden 
und dem US-Staat Oregon – findet man 
es in den Kontext einer Begleitung von 
fachkundigen Dritten gestellt. Sie über-
wachen nicht nur den Sterbevorgang, 
sondern treffen zunächst vor allem – 
und dies oftmals über den Kopf des Be-
troffenen hinweg – eine Entscheidung 
darüber, ob und unter welchen Bedin-
gungen sie bereit sind, ihre in aller Regel 
zielführenden, professionellen Hilfsmög-
lichkeiten zur Verfügung zu stellen. 
Damit werden die Sterbewilligen einer 
Überprüfung und damit Rechtfertigung 
ihres Sterbewunsches zumeist durch 
Ärzte oder Psychologen unterworfen.  

Was dem Einzelnen sein Leben un-
erträglich macht, hat seine Ursachen 
aber keineswegs immer in Problemen, 
die in den Beurteilungs-, Behandlungs-, 
geschweige denn Entscheidungsbereich 

Überlegungen zu einer zu erwartenden Sterbehilferegelung

VON DR. MANFRED V. LEWINSKI

Das Bundesverfassungsgericht  
hat gesprochen
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Das Bundesverfassungsgericht hat gesprochen: Das Allgemeine Per-
sönlichkeitsrecht enthält ein „Recht auf selbstbestimmtes Sterben“. 
Es schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen, hierfür bei 
Dritten Hilfe zu suchen und diese, soweit sie angeboten wird, in An-
spruch zu nehmen. Es besteht in jeder Phase menschlicher Existenz. 
Eine Einengung liefe auf eine Bewertung der Beweggründe und auf 
eine inhaltliche Vorbestimmung hinaus, die dem Freiheitsgedanken 
des Grundgesetzes fremd sind. 

Das Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts lässt hoffen: Die Freiheit des 
Einzelnen ist unverletzlich. 



nen, dass man sich mit ihrem Sterbe-
wunsch nicht ergebnisoffen auseinander-
setzt, würden sie diese Beratung eher 
meiden. Ein wichtiges Stück praktischen 
Lebensschutzes wäre damit vertan. 

Für die in ein solches Procedere in-
volvierten Außenstehenden geschähe 
all dies in dem sicher belastenden Be-
wusstsein, dass der, der die Mittel haben 
möchte, suizidalen Gebrauch davon ma-
chen will, zumindest machen könnte. 
Allerdings kann hier auf Erfahrungen 
in der Schweiz und im US-Staat Oregon 
hingewiesen werden, die lehren, dass 
die Option noch keineswegs schon deren 
tatsächliche Nutzung bedeutet. Sofern 
sie das aber als unerträgliche Verstrickung 
empfinden, dürften sie zudem natürlich 
nicht dazu verpflichtet werden können, 
gegen ihr Gewissen einer solchen Option 
die Hand zu reichen.  

Therapien genügt in den allermeisten 
Fällen eine immer gleiche, standardisierte 
Menge von 15 g NaP. Die ganz wenigen 
Ausnahmefälle ließen sich im Rahmen 
einer im Folgenden noch darzustellenden 
Beratung zur Abklärung von Suizidab-
sichten klären. Auch beim Vollzug des 
Suizids selbst kommt kein ärztliches 
Eingreifen in Betracht. Der Einzelne 
muss diesen Schritt selbst bewältigen. 
Jeder nachhelfende Eingriff in den ein-
geleiteten Sterbevorgang durch einen 
Dritten wäre eine strafbare Tötungs-
handlung. Eine für den Suizidenten be-
ruhigende, ärztliche Begleitung des Ster-
bens sollte gleichwohl möglich sein. 

Entbehrlich würde auf diesem Wege 
schließlich eine Auseinandersetzung über 
die Integration der Sterbehilfe in die 
abrechenbaren Leistungskataloge des 
sozial- und privatversicherungsrechtlichen 
Versorgungsrechts. Die Kosten der im 
Folgenden darzustellenden, notwendigen 
Vergewisserung über eine freiverant-
wortliche Sterbeentscheidung sowie des 
ggf. freizugebenden Sterbemittels sind 
Aufwendungen, die einem ernsthaft Ster-
bewilligen durchaus zuzumuten sind. 
Der Staat darf einem Sterbewilligen den 
Zugang zu einem sicheren und sanften 
Sterben nicht versperren, muss ihm dabei 
aber auch nicht alle Lasten abnehmen. 
 
Sicherstellung einer freien 
Willensentscheidung 
Auch wenn gegen den ausdrücklichen 
Willen eines Sterbewilligen sein Leben 
nicht durch den Staat geschützt werden 
muss, kann dies jedoch nur gelten, wenn 
ein solcher Wille auf einer freiverant-
wortlichen Entscheidung beruht.  

Die verfassungsrechtliche Verpflich-
tung des Staates, das Leben seiner Bürger 
zu schützen, gebietet ein vertrauens-
würdiges, gesetzlich geregeltes Verfahren, 
das in den verfassungsgerichtlich klar 
gezogenen Grenzen sicherstellt, dass ein 
beabsichtigter Suizid Ergebnis einer auf 
die jeweilige Situation bezogen durch-
dachten, in sich stimmigen und wohler-
wogenen Entscheidung ist. Weiterhin 
darf es keine Anzeichen für einen von 
Seiten Dritter ausgeübten Drucks auf 
die Entscheidung geben. Um die Rolle 
des Staates als „Anwalt für das Leben“ 
zu unterstreichen, sollten diese Feststel-
lungen im Rahmen einer Suizidpräven-
tionsberatung erfolgen. Weitere Ziele 
sollten sein, zum einen zu klären, ob es 

sich bei dem geäußerten Suizidwunsch 
nicht um einen versteckten Hilferuf han-
delt, zum anderen, mögliche Fehlein-
schätzungen der Situation der Sterbe-
willigen aufzuklären, gemeinsam lebens-
zugewandte Alternativen zu entwickeln 
und mögliche Hilfen aufzuzeigen, aber 
auch die Auswirkungen zu thematisieren, 
die eine Suizidentscheidung insbesondere 
für die Menschen des näheren Umfeldes 
des zum Sterben Entschlossenen hat. 
All dies kann wesentlich dazu beitragen, 
Sterbewillige eventuell doch noch für 
ein Weiterleben zu gewinnen. 

 Gibt es indessen keine begründeten 
Zweifel an einer wohlerwogenen Ent-
scheidung des Sterbewilligen in der ak-
tuellen Situation und gibt es keine An-
haltspunkte für eine Einwirkung Dritter, 
ist seine Entscheidung, den Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts folgend, 
ohne Wenn und Aber zu respektieren! 
Das gleiche hat zu gelten, wenn der 
Sterbewillige sich von den Beratern auf-
gezeigte Fehleinschätzungen oder alter-
native Perspektiven nicht zu eigen ma-
chen oder angebotene Hilfe, welcher 
Art auch immer, nicht mehr annehmen 
möchte. Selbstbestimmtes Sterben im 
Sinne der verfassungsmäßig verbürgten 
Freiheitsrechte beinhaltet auch Ent-
scheidungen, die in den Augen der Be-
rater „Fehlentscheidungen“ sein können.  

Das beschriebene Zugangsverfahren 
zu dem suizidgeeigneten Mittel würde 
der Begründung für das Verbot der Ab-
gabe eines solchen Mittels jede vernünf-
tige Grundlage entziehen, es sei erfor-
derlich, um Menschen in vulnerabler 
Lage vor Entscheidungen zu schützen, 
die sie möglicherweise voreilig, in einem 
Zustand mangelnder Einsichtsfähigkeit 
oder nicht freiverantwortlich treffen und 
um Missbräuche zu verhindern. Es würde 
den Staat gerade nicht zu einem bloßen 
„Steigbügelhalter“ für unbedachte Sui-
zide machen, sondern im Gegenteil eine 
bisher nicht bestehende Chance eröffnen, 
unter den in Deutschland jährlich etwa 
zehntausend Suizidfällen eine Vielzahl 
sonst unerkannt bleibender Suizidvor-
haben noch rechtzeitig zu erkennen, 
dem in ihnen sich manifestierenden, 
scheinbar verlöschenden oder verschüt-
teten Lebenswillen noch einmal Auftrieb 
zu geben und Sterbewillige doch noch 
umzustimmen. Ergebnisoffenheit ist da-
für allerdings eine unerlässliche Bedin-
gung. Müssten Sterbewillige damit rech-

IMPRESSUM
HUMANES LEBEN –  
HUMANES STERBEN (HLS)  
Die Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für 
Humanes Sterben. Erscheint viermal jährlich. 
Herausgeber und Verleger  
DGHS, vertreten durch ihren Präsidenten  
Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter Birnbacher.  
Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben  
(DGHS) e. V., Postfach 64 01 43,  
10047 Berlin, Tel.: 0 30/21 22 23 37-0,  
Fax: 0 30/21 22 23 37 77, info@dghs.de, 
www.dghs.de  
Bankverbindung: Postbank Nürnberg  
IBAN: DE42760100850104343853  
BIC: PBNKDEFF 
Chefredakteurin 
Claudia Wiedenmann M. A. (verantwortlich/wi) 
Redaktion  
Manuela Hauptmann (ha), Dr. jur. Oliver Kautz, 
Oliver Kirpal M. A. (Bildredaktion/ki), Wega 
Wetzel M. A. (stellv. Chefredakteurin/we) 
Layout 
Silvia Günther-Kränzle, Dießen a. Ammersee. 
Anzeigenverwaltung  
Agentur Neun GmbH, Pforzheimer Str. 128 B, 
76275 Ettlingen, Tel.: 0 72 43/5 39 00  
Druck  
Buch- und Offsetdruckerei H. Heenemann 
GmbH & Co., Bessemerstraße 83-91,  
12103 Berlin 
Preis pro Exemplar € 4,00 zzgl. Porto- und 
Versandkosten (für Mitglieder im Beitrag  
enthalten). Beiträge geben nicht zwangsläufig 
die Meinung der Redaktion oder der DGHS  
wieder. Alle Rechte (incl. Vervielfältigung oder 
Speicherung auf EDV) vorbehalten. Ablehnung 
und Kürzungen von Beiträgen und zugesand-
ten Manuskripten möglich. 
Unverlangt zugesandte Manuskripte werden 
in der Regel nicht abgedruckt. Angaben,  
Zahlen und Termine in Texten und Anzeigen 
ohne Gewähr. Es wird auch keine Gewähr 
bzw. Haftung übernommen für beiliegende 
Hinweise, Separatdrucke oder ggf. einlie-
gende Zusendungen. Dies gilt analog für den 
Internet-Auftritt.  
Journalisten, Schulen und Bibliotheken erhal-
ten auf Wunsch kostenfrei Probeabos. 
Gerichtsstand ist Berlin. 
ISSN 0938-9717 

WISSEN 34

Humanes Leben · Humanes Sterben 2020-2



 H
L

S
 2

02
0-

2,
 U

3 
  

  



Frühling darf nur leise hauchen,  

Stille Tränen niedertauen,  

Komme, willst dein Lieb du schauen,  

Blumen öffnen dir die Augen. 

              

 

In des Baumes dichten Rinden,  

In der Blumen Kelch versunken,  

Schlummern helle Lebensfunken,  

Werden bald den Wald entzünden. 
                     Clemens Brentano (1778-1842) B
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Frühling darf nur leise hauchen
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